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Liebe Bürgerinnen und Bürger aus dem Südspessart, 

das Jahr 2023 neigt sich dem Ende und so möchten wir den Moment nutzen, um auf das 
vergangene Jahr zurückzublicken und zukünftige Aktivitäten vorzustellen. 

Wie im letzten Jahr, widmeten wir uns wieder dem Thema Streuobst. Im Januar 
veranstalteten wir erneut einen Obstbaumschnittkurs, der regen Anklang fand, so dass im 
neuen Jahr ein Aufbaukurs für die Teilnehmenden stattfindet. In Zusammenarbeit mit dem 
Landschaftspflegeverband Miltenberg wurde in einem Mistelschnittkurs das praktische 
Wissen zum Umgang mit dem Halbschmarotzer vermittelt. Streuobst prägt die Region und 
deshalb ist es uns wichtig, die Bestände zu erhalten, zu pflegen und zu nutzen, sowie Ihnen 
die Möglichkeit zu bieten, sich das entsprechende Wissen anzueignen. 

Ein weiterer Baustein im Bereich Regionalität und Nachhaltigkeit ist das Repair Café. 
Unterstützt durch das Café fifty aus Obernburg, wurden in Stadtprozelten viele kaputte 
Gegenstände von Ehrenamtlichen repariert. Für das neue Jahr ist eine Wiederholung der 
Veranstaltung angedacht. Wünschenswert wäre auch, ein eigenes Südspessart-Repair Café 
ins Leben zu rufen. Das gelingt allerdings nur, wenn sich genügend helfende Hände finden. 
Wenn Sie Können und Wissen in einem Handwerk oder Gewerbe und Freude daran haben, 
teils kuriosen Dingen neuen Atem einzuhauchen, melden Sie sich gerne bei Lena Batrla. 

Neue Ideen unterstützt die ILE Südspessart im Regionalbudget. Durch das 
Förderprogramm konnte auch im vergangenen Jahr wieder eine Vielzahl an Kleinprojekten 
umgesetzt werden. Von der Restaurierung des Brückenheiligen Nepomuk, einem Burgfest 
auf der Henneburg, Sportgeräten am Main bis hin zu Wanderhütten und Sitzbänken und 
einer mobilen Zuhör-Bank für mehr soziale Kontakte wurden unterschiedlichste Projekte 
verwirklicht. Auch im nächsten Jahr stehen dem Südspessart wieder 100.000 € zur 
Verfügung und Sie dürfen gespannt sein, welche Ideen realisiert werden! 

Wichtig war uns auch, die ärztliche Versorgung im Südspessart genauer zu betrachten und 
hier die Weichen für die Zukunft zu stellen. Es fanden mehrere Austauschtreffen mit den 
ansässigen Ärzten statt, die vom Kommunalbüro für ärztliche Versorgung fachlich 
unterstützt wurden. Das Thema wurde zudem in einer Arbeitsgruppe der 
Gesundheitsregion Plus des Landkreises Miltenberg eingebracht, um die große Bedeutung 
aufzuzeigen und Kooperationsmöglichkeiten zu schaffen. Die Kommunen werden nach 
Möglichkeit bei der Aufgabe der Praxisnachfolge mitwirken, um so die Arztsitze im 
Südspessart zu sichern. 

Seit mehreren Jahren finden im Südspessart gemeinsame Ferienspiele statt. Die Vorteile 
liegen auf der Hand: An den Aktionen können alle Kinder aus dem Südspessart 
teilnehmen, die Kinder lernen Vereine und Kinder aus anderen Orten kennen, es werden 
vielseitige und abwechslungsreiche Angebote geschaffen und es nehmen mehr Kinder an 
den einzelnen Angeboten teil. So wird das Zusammengehörigkeitsgefühl bereits den 
Kleinsten auf spielerische Art vermittelt. 
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Auch im vergangenen Jahr brachten viele Vereine und Ehrenamtliche Ideen und Aktionen 
ein, so dass viel Abwechslung geboten war. Die Ferienspiele sind eine gute Gelegenheit, das 
Interesse der Kinder an Vereinen zu wecken und auf den Verein aufmerksam zu machen. Wir 
freuen uns schon aufs neue Jahr, in dem begeisterte Kinder mit leuchtenden Augen von den 
großen und kleinen Abenteuern bei den Ferienspielen berichten. 

Was wird uns bei einer Vielzahl der Projekte immer wieder bewusst? 
Die erfolgreiche Umsetzung und die nachhaltige Nutzung gelingen nur, wenn das Interesse 
und das Engagement in der Region vorhanden sind, Themen weiterzutragen, sich 
einzubringen und sich damit zu identifizieren. Herzlichen Dank all denjenigen, die sich im 
vergangenen Jahr für die Gemeinschaft der ILE Südspessart eingesetzt haben und so der 
Region ein Gesicht geben! 

Unser Dank gilt jedem einzelnen unserer Bürgerinnen und Bürger, die uns und allen für die 
Gemeinschaft ehrenamtlich und beruflich Tätigen durch ihr entgegengebrachtes Vertrauen, 
aber auch konstruktive Anregungen bestärkt, unterstützt und oft auch wertgeschätzt haben. 

Wir danken insbesondere 

 den freiwilligen Feuerwehren und den Hilfs- und Pflegedienstorganisationen im 
Südspessart für Ihre Unterstützung und Einsatzbereitschaft; 

 unseren Vereinen und Verbänden, sowie allen Ehrenamtlichen für ihr 
beispielhaftes Engagement; 

 den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltungen und den kommunalen 
Einrichtungen wie Bauhof, Forst, Kindergarten und Schulen, für ihren vorbildlichen 
Einsatz im Dienste aller; 

 allen Damen und Herren in den Stadt- und Gemeinderatsgremien, in 
Gemeinschaftsversammlungen und den Zweckverbänden, sowie Schulverbänden 
für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

 
Die größten Ereignisse, das sind nicht unsere lautesten, 

sondern unsere stillsten Stunden. 
 Friedrich Nietzsche 

 

Lassen Sie uns die festliche Zeit nutzen, um innezuhalten und die kleinen Freuden des 
Lebens zu genießen. Nehmen Sie sich Zeit für Ihre Liebsten, um gemeinsam schöne 
Momente zu erleben und Erinnerungen zu schaffen. 

Wir wünschen Ihnen von Herzen eine besinnliche Weihnachtszeit voller Liebe, Freude und 
Frieden. Möge das kommende Jahr Ihnen Gesundheit, Glück und Erfolg bringen. 

Ihre Bürgermeisterin und Bürgermeister aus dem Südspessart 
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Gemeinde Altenbuch

Amtliches

Voraussichtlich nächster Sitzungstermin
Der nächste Sitzungstermin des Gemeinderates Altenbuch findet voraussichtlich am 
Donnerstag, 25. Januar 2024 statt.
Bitte informieren Sie sich durch die Aushänge in den gemeindlichen Schaukästen 
oder im Internet unter www.buergerinfo-stadtprozelten.de.

Amtsstunden im Bürgerhaus /  
Sprechstunde des Bürgermeisters

Amtsstunden im Bürgerhaus:  Donnerstag 13.00 – 16.00 Uhr
Sprechstunde des Bürgermeisters: Donnerstag ab 14.00 Uhr
Die Gemeindeverwaltung ist weiterhin auch immer noch gerne telefonisch unter 09392 
9760-0 oder per Email: info@stadtprozelten.de für Sie da.

Achtung !! Am Donnerstag, den 28. Dezember 2023  
ist das Verwaltungszimmer nicht besetzt.

Öffnungszeiten Grüngutsammelplatz Altenbuch
Samstag 10.00 – 13.00 Uhr

Wichtige Ansprechpartner
1. Bürgermeister
Gemeinde Altenbuch 09392/93981
Amend Andreas  0171/7788228
Bauhof
Wetzelsberger Klaus 0170/7909258
Ulrich Stefan  0175/4760644
Schulz Andreas  0151/14241804
Forst
Revierleiter Nerpel Jörg 0151/12628234

Am
tlich - Altenbuch
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    Freiwillige Feuerwehr 
Altenbuch 

Einladung zur Generalversammlung mit Neuwahlen 
der Freiwilligen Feuerwehr Altenbuch 

 
 
Hiermit ergeht herzliche Einladung an alle aktiven und passiven Mitglieder zur 
Generalversammlung mit Neuwahlen der Kommandanten und stellv. Kommandanten 
am  
 

Samstag den 06.01.2024 um 20.00 Uhr 
 

im Trachtenheim Altenbuch. 
 
Die Tagesordnung ist wie folgt vorgesehen: 
 

1.  Begrüßung 
2.  Totengedenken 
3.  Bericht und Chronik 1. Vorstand  
4.  Bericht des 1. Kommandanten 
5.  Bericht vom Jugendwart 
6.  Bericht vom Kassier 
7.  Entlastung der Vorstandschaft und des Kassiers 
8.  Ansprache Bürgermeister  
9.  Ansprache Kreisführung 
10.  Wahl des 1. und 2. Kommandanten 
11.  Wahl der gesamten Vorstandschaft 
12.  Termine 2024 
13.  Wünsche, Anträge und Schlusswort 

 
Alle Aktiven werden gebeten, Dienstkleidung anzulegen. 
 
Altenbuch, 30.11.2023 
 
 
 
Andreas Amend 
1. Bürgermeister 
Gemeinde Altenbuch  

 
 

GEMEINDE             ALTENBUCH 
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Müllabfuhr
Wir möchten Sie daran erinnern, dass sich der Müllabfuhrtermin verschiebt.
Samstag, 30.12.  Leerung der Biotonne (braun)
   Leerung der Papiertonne (blau)

Ablesen der WasserzählerAblesen der Wasserzähler 
 
Wir bitten Sie den Wasserzähler selbstständig abzulesen und bis 
spätestens 31.12.2023 uns mitzuteilen.  
 
Dies ist möglich mit 

-  Rückgabe des Schreibens,  
-  per Fax oder  
-  Online-Meldung über das Internet 

Unter https://www.buergerserviceportal.de/bayern/vgstadtprozelten bzw. über unsere Startseite 
auf der Homepage www.Altenbuch.de – Bürgerportal (unteren Bereich) können Sie ebenfalls den 
Wasserzähler mitteilen oder nutzen Sie den abgedruckten QR-Code mit Ihrem Smartphone oder 
Tablet. 
 
Ihre Verbrauchsabrechnungsstelle 
 
 
 
 
 Gemeinde Collenberg

Amtliches

Öffnungszeiten Rathaus
Nach den Weihnachtsfeiertagen, ab 27. Dezember 2023 ist das Rathaus zu den 

üblichen Amtsstunden geöffnet
Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr

zusätzlich am Donnerstag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Donnerstag vormittags ist geschlossen

Ebenso sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schriftlich, telefonisch (09376/9710-0) 
oder per E-Mail (gemeinde@collenberg-main.de) erreichbar.
Ihre Gemeindeverwaltung Collenberg

Am
tlich - Altenbuch
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Wichtige Ansprechpartner
Bauhof + Abwasserentsorgung
Der Bauhofleiter, Herr Joachim Trabel,  ist unter Tel. 09376 / 97 48 43 erreichbar.
Wasserversorgung
Im Störungsfall bitte die EMB Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt unter der 
Nummer 09371/2468 anrufen.
Volksschule / Südspessarthalle
Der Hausmeister, Herr Dieter Geis, ist unter Tel. 0151 / 14 274 240 erreichbar.
Gemeindewald 
Anfragen und Terminvereinbarungen mit unserem Revierförster Christian Hack 
über christian.hack@aelf-ka.bayern.de oder Tel: 0160 / 7121638.

Achtung geänderter Müllabfuhrtermine  
zum Jahreswechsel 

Aufgrund der Feiertage verschiebt sich die Abholung wie folgt:
Samstag, 30.Dezember 2023 Leerung graue Tonne
Montag,   08. Januar 2024  Leerung Biotonne & Gelber Sack
Wir bitten um Kenntnisnahme Beachtung!

Sitzung des Gemeinderates
Die nächste Sitzung des Gemeinderates findet am

18. Dezember 2023
um 19.30 Uhr im Rathaus Collenberg statt.

Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden durch Aushänge in den gemeindlichen 
Schaukästen und im Internet unter www.collenberg-main.de veröffentlicht.

Achtung Grüngutsammel- und  
Schredderplatz geschlossen

 

Vor den Feiertagen, am Samstag, 23. Dezember 2023 und 
am Samstag, 30. Dezember 2023 bleibt der Grüngut- 
sammel- und Schreddderplatz geschlossen.
Im Neuen Jahr 2024 ist ab Samstag, 05. Januar wieder ge-
öffnet: Samstag von 13:00 Uhr – 15:00 Uhr
Wir möchten nochmals ausdrücklich darauf hinweisen, kei-
ne Grüngutabfälle vor dem Tor abzuladen! Außerhalb der  

Öffnungszeiten ist die Anfuhr von Grüngut und Schreddergut nicht möglich. 
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Verkauf von gemeindeeigenen Baugrundstücken
Die Gemeinde Collenberg plant den Verkauf von gemeindeeigenen Baugrundstücken, zum 
Neubau selbst genutzten Wohneigentums. Die Vergabe erfolgt anhand eines neu 
entwickelten Punktesystems, welches bereits im Gemeinderat beschlossen wurde. 

Die Ausschreibung bzw. die Frist zur Abgabe von Bewerbungen für die Bauplätze  

- Areal Ringstraße/Ölmühle (1 Bauplatz) 
- Flur-Nr. 568 Gemarkung Reistenhausen - Preis € 115,00 / m² 

Areal Zwingeräcker (1 Bauplatz)  
Hausnummer 14 / Flur-Nr. 1990/64 Gemarkung Fechenbach – Preis € 90,00 / m²  
 

beginnt am 01.12.2023 und endet am 31.01.2024. 
 
Die notwendigen Unterlagen finden Sie auf der Internetseite der Gemeinde Collenberg 
www.collenberg-main.de unter der Rubrik Wirtschaft und Verkehr/Bauplatzbörse. 

  

 
 

 

Einladung an alle Bürgerinnen und Bürger 
 

zum  
 

NEUJAHRSEMPFANG 
 

der Gemeinde Collenberg 
 

am Sonntag, 07. Januar 2024 
 

um 17:00 Uhr in der Südspessarthalle. 
 

Ich würde mich freuen, wenn ich zahlreiche Einwohner  
von Collenberg begrüßen könnte. 

 
Andreas Freiburg 
1. Bürgermeister 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Am
tlich - Collenberg
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Räum- und Streupflicht bei Schnee und Glätte in 
der Gemeinde Collenberg 
 

Wir weisen alle Haus- und Grundstücksbesitzer auf ihre 
Räum- und Streupflicht hin. Nach der Gemeindeverordnung 

über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen 
und die Sicherung der Gehbahnen sind im Winter an Werktagen 

bis 7.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen bis 8.00 Uhr die Gehbahnen von 
Schnee zu räumen und bei Schnee-, Reif- oder Eisglätte mit geeigneten 
abgestumpften Stoffen wie z.B. Sand, Splitt usw., nicht jedoch Tausalz, zu 
behandeln oder das Eis zu beseitigen. Bei besonderer Glättegefahr (z.B. an 
Treppen und starken Steigungen) ist das Streuen von Tausalz zulässig. Die 
Sicherungsmaßnahmen sind bis 20 Uhr so oft zu wiederholen, wie es zur 
Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz 
erforderlich ist.  
 
Sind für Gehbahnen keine öffentlichen Gehwege vorhanden, so ist am Rande 
der öffentlichen Straße eine 1 m breite durchgehende Gehbahn freizuhalten. 
Bitte halten Sie die Verkehrswege frei und schieben Sie den geräumten Schnee 
auf Ihr Grundstück, nicht auf die geräumte Fahrbahn. 
 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Räum- und Streupflicht für alle 
Straßenanlieger innerhalb der geschlossenen Ortslage Geltung hat, gleichgültig 
ob die Grundstücke bebaut oder unbebaut sind. 
 

Der Winterdienst durch die Gemeinde erfolgt nur auf steilen und 
verkehrsbedeutsamen Straßen, für alle anderen Straßen nur in 
Ausnahmefällen. 
 
Wir bitten um Verständnis, dass die Räum- und Streufahrzeuge nur bei einer 
Mindestbreite von 3 m eingesetzt werden können und die großen 
Räumfahrzeuge teilweise Schnee auf den Gehweg (zurück-)schieben. 
 
Außerdem sind die Wendehämmer von parkenden Fahrzeugen 
grundsätzlich freizuhalten. Bei Nichtbeachtung behält sich die Gemeinde 
vor ein Parkverbot auszusprechen. 
 
Bitte fahren Sie den winterlichen Verhältnissen angepasst. 
 
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis! 
 

Spülung der Wasserleitungsendrohre  
in allen OT Collenberg

Jeden 1. Mittwoch im Monat werden in allen OT Collenberg die Wasserleitungsen-
drohre durchgespült. Dies kann zu kurzzeitigen Beeinträchtigungen führen.
Wir bitten dafür um Verständnis und Beachtung.
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Kindergarten St. Martin

Liebe Collenberger, 
 
am 10. November hat unser Martinsumzug stattgefunden. 
Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass wieder so viele Familien  
unserer Einladung gefolgt sind. 
 
Hiermit möchten wir uns noch einmal ganz herzlich bedanken: 
…beim Elternbeirat für die Bewirtung 
…bei der Feuerwehr für die Absicherung der Straßen und die Beleuchtung 
…bei der Kinderfeuerwehr für das Anführen des Umzugs 
…bei allen Anwohnern für die wunderschöne Beleuchtung mit Kerzen und Lichterketten.  
   Es sah wieder sehr schön aus! 
…beim Bauhof für die Hilfe beim Aufbau und die Lieferung der Stehtische 
 
Fröhliche Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr 
wünscht das Team der Kita St. Martin in Collenberg 
 
 

Spende in Höhe von 2,50 €

Am
tlich - Collenberg
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St. Johannisverein und Kindergartenteam St. Martin

St. Martin teilt 

Unter diesem Motto spendet der St. Johannisverein als Träger unserer Kita jedes Jahr 
zu Weihnachten an gemeinnützige Organisationen. 

In diesem Jahr wurde gemeinsam mit ATEV hilft e.V. das Kinderheim in Aschaffenburg 
mit 45 „kinder“-Adventskalendern für die dort betreuten Kinder und Jugendlichen 
unterstützt. 

Des Weiteren erhalten die Kinderkrebsstation Regenbogen in Würzburg und der 
Hospizverein in Kleinheubach eine Spende vom Trägerverein der Kita. 
Vielen Dank an dieser Stelle an alle Familien, die sich an der Spendenaktion 
beteiligen. 

Auch bei unserer Weihnachtspäckchen-Aktion konnten wir wieder viele Kinderaugen 
zum Leuchten bringen. 
Insgesamt 113 Päckchen konnten mit der Unterstützung der Kinder und Eltern 
unserer Kita gepackt und der Organisation „humedica“ mit auf die Reise gegeben 
werden. 

Lieben Dank an alle, die uns mit Geld- und Sachspenden oder beim Verpacken der 
Schuhkartons unterstützten. 
Ein besonderes Dankeschön geht an meine Kolleginnen, besonders Pinar & Annika, 
die mit viel Liebe wieder jedes einzelne Päckchen gemeinsam mit den Kindern 
bestückt haben. 

 

Ein schönes und erholsames 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr! 
 
Jenny Cavallo 
im Namen des ganzen Kita-Teams 

 

 

Jörg Zimmer (Leiter) und Christiane Romstöck  
bei der Übergabe der Adventskalender im Kinderheim Aschaffenburg 
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Grundschule Collenberg
Erinnerung Adventszauber
Am Freitag, 15.12.23, findet von 16 – 19 Uhr das Adventsschulfest statt. Sie können 
sich auf...
… tolle Aufführungen
… die Verköstigung durch den Elternbeirat
… Bastelangebote für die Kinder
freuen!
Kinder, Kollegium und Elternbeirat freuen sich auf Ihr kommen!

Gemeinde Dorfprozelten

Amtliches

Gemeinderatsitzung
Die nächste Sitzung des Gemeinderats in Dorfprozelten ist für den
Dienstag, 16. Januar 2024 - 19.30 Uhr
im alten Rathaus geplant.
Weitere Informationen wie Tagesordnungspunkte und Veranstaltungsort werden durch 
Aushänge in den gemeindlichen Amtskästen oder im Internet unter:
www.dorfprozelten.de veröffentlicht. 

Winterpause auf dem Grüngutsammelplatz 
Der Grüngutsammelplatz ist nur noch bis einschließlich
16.12.2023 von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr
geöffnet, danach ist er witterungsbedingt geschlossen.
Die Öffnung nach der Winterpause wird rechtzeitig im Mitteilungsblatt bekannt gegeben.
Wir bitten um Beachtung
Ihre Gemeindeverwaltung Dorfprozelten

Am
tlich - Collenberg
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Gemeindeverwaltung Dorfprozelten, Schulgasse 2 
 

Öffnungszeiten des Rathauses:  
Montag bis Mittwoch    von   9.00 bis 12.00 Uhr 
Donnerstags       von 15.00 bis 19.00 Uhr 
Freitags       von   9.00 bis 12.00 Uhr  
                                                                                                                                      
 
Die Mitarbeiter erreichen Sie per Telefon unter folgender Nummer: 
 
0939297620     Vermittlung/ Zentrale          
        info@dorfprozelten.de    
09392976213    1. Bürgermeisterin Lisa Steger       
        elisabeth.steger@dorfprozelten.de 
09392976222    Geschäftsleitung           
        sebastian.kiefer@dorfprozelten.de 
09392976211    Bauamt             
        annett.thomas@dorfprozelten.de 
09392976212    Einwohnermeldeamt/ Passamt/ Soziale Angelegenheiten
        marika.hartmann@dorfprozelten.de 
09392976217    Bürgerbüro, Gewerbeamt, Mitteilungsblatt 
        cornelia.steiner@dorfprozelten.de 
09392976214    Kämmerei/Finanzverwaltung       
        christian.schlegel@dorfprozelten.de 
09392976215    Kasse/ Friedhof/ Wasser u. Kanalgebühren   
        kerstin.firmbach@dorfprozelten.de 
09392976216    Forstverwaltung           
        rainer.hoerst@dorfprozelten.de 
0170934 2241    Bauhofleitung / Michael Plechinger     
        bauhof@dorfprozelten.de 
 
Oder nutzen Sie unseren Onlineservice bequem von zu Hause über das 
„Bürgerserviceportal“ unter www.dorfprozelten.de  
 
 
   Geänderten Müllabfuhrtermine

Bitte beachten Sie die geänderten Müllabfuhrtermine an Weihnachten und im 
neuen Jahr 2024. 
Abfuhr: der gelben Säcke Freitag, 22.12.2023
der Bio Tonne   Samstag, 23.12.2023
des Restmülls   Dienstag, 02.01.2024
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Ablesen der Wasserzähler 
In den nächsten Tagen werden den Hauseigentümer die 
Ablesebriefe für die Wasseruhren zugestellt. 
Zur Übermittlung der Zählerstände bieten wir im  
Zeitraum vom 18.12.2023 bis 07.01.2024 die folgenden 
zwei Varianten an:
1.  Sie übermitteln Ihren Zählerstand elektronisch per 

QR-Code diesen finden Sie auf dem Schreiben oder 
über das Bürgerserviceportal auf unserer Homepage 
unter www.dorfprozelten.de Bitte geben Sie nur die 
Zahlen vor der Kommastelle an. oder

2.  Sie notieren den Zählerstand auf dem Schreiben und werfen dieses in den Brief-
kasten der Gemeindeverwaltung oder senden uns das Schreiben per E-Mail an 
Kerstin.Firmbach@Dorfprozelten.de oder per FAX 09392 / 9762-20 zurück.

Christbaumaktion 

13. JANUAR
Ab 

10.00 Uhr

Bitte stellen Sie den
Christbaum gut sichtbar 
an den Straßenrand und

befestigen Sie 2,50€ daran.
 

vom Elternbeirat des
 Kindergartens Dorfprozelten 
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Gemeinde Faulbach

Amtliches

Öffnungszeiten Rathaus
Montag bis Freitag von 09.00 – 12.00 Uhr

Donnerstag von 16.00 – 18.00 Uhr
Bitte die geänderten Öffnungszeiten für Montag beachten. Nachmittags ist die 

Verwaltung geschlossen. Wir bitten um Beachtung.
Selbstverständlich können Sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch schriftlich, 
telefonisch oder per E-Mail (gemeinde@faulbach.de) kontaktieren.
Unter Tel. Nr. 09392/9282-0 (Vermittlung, Bürgerbüro), 09392/9282-17 (Kämme-
rei, Finanzverwaltung) und 09392/9282-12 (Geschäftsleitung) sind die jeweiligen  
Sachbearbeiter erreichbar.
Ihre Gemeindeverwaltung Faulbach

Achtung! Rathaus bleibt geschlossen!

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
auf Grund einer Systemumstellung im Einwohnermeldeamt  
können wir in der ersten Januarwoche, vom 2. – 5. Januar 2024, 
nicht auf die notwendigen EDV-Programme zugreifen und daher 
keinen Besucherverkehr im Meldeamt empfangen.
Telefonisch sind wir unter der Nummer 09392 9282-0 zu erreichen.

Wir bitten um Verständnis und Kenntnisnahme.
Euer Team aus dem Rathaus 

 
 
 
 
 

     Seniorenstammtisch “Gute Laune“ 

Der nächste Stammtisch findet statt am:
Dienstag, 09.01.2024, 15.00 Uhr, 

Landgasthof „Zur Alten Mühle“ in Breitenbrunn
Wir wünschen vergnügliche Stunden
Die Seniorenbeauftragten
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Gemeindlicher Grüngutsammelplatz
Der gemeindliche Grüngutsammelplatz ist wie folgt geöffnet:

Samstag in der Zeit von 09.00 – 12.00 Uhr

Änderung der Müllabfuhr

 
 
 
 
 

Aufgrund der Weihnachtsfeiertage 2023 verschiebt sich die  
Abholung wie folgt:
gelbe Säcke:  Freitag, den 22. Dezember
braune Biotonne:  Samstag, den 23. Dezember
Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung!

Ablesung Wasseruhren

Ablesung der  
Wasseruhren zum 31.12.2023 

 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
 
wir möchten Sie  nochmals  darauf  hinweisen,  dass  die Wasserzähler  in  der 
Gemeinde  Faulbach  mit  Ortsteil  Breitenbrunn  zum  Jahresende,  also 
zum 31.12.2023, abzulesen sind. 
  
Die  Ablesebriefe  mit  den  notwendigen  Hinweisen 
wurden Ihnen bereits zugestellt. 
 
Bitte übermitteln Sie den Wasserablesestand fristge
recht,  wie  im  Ablesebrief  beschrieben,  bis  spätes
tens  02.01.2024.  Ansonsten  muss  der  Verbrauch 
leider von uns geschätzt werden. 
 
 
Ihre 
Gemeinde Faulbach 
Wolfgang Hörnig  
1. Bürgermeister 
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Räum- und Streupflicht

 

Wir möchten es nicht versäumen, Sie auf Ihre Pflichten im Zusam-
menhang mit dem Winterdienst hinzuweisen. Für die Gemeinde Faul-
bach mit Breitenbrunn gelten grundsätzlich folgende Regelungen:
Zuständig für die Räumung der Gehwege ist der Grundstücksbesit-
zer, wobei diese Verpflichtung auf die Mieter übertragen werden kann.

Die Räumpflicht umfasst das Freimachen der Gehwege in der Art und Weise, dass 
zwei Fußgänger aneinander vorbei gehen können. Frei sein müssen auch Hausein-
gänge, die Wege zu den Mülltonnen und Mieterparkplätze.
Das Streuen bei Glätte ist nach Auffassung vieler Gerichte dabei wichtiger als das 
Schneeräumen. Wer zum Winterdienst verpflichtet ist, muss dieser Verpflichtung un-
bedingt nachkommen. Berufstätige müssen tagsüber notfalls für eine Vertretung sor-
gen. Das gleiche gilt, wenn der zum Streuen Verpflichtete im Winter Urlaub machen 
will. Schneit es spät abends oder nachts, muss erst am folgenden Morgen geräumt 
werden. Fällt im Laufe des Tages erneut Schnee, muss zwar mehrmals geschippt 
werden – während andauerndem Schneefalls und sich ständig neu bildenden Glatteis 
ist das ununterbrochene Fegen und Streuen aber nicht erforderlich. Mit den Arbeiten 
muss erst nach Ende des Schneefalls begonnen werden. Laut Kammergericht Berlin 
darf aber niemand dabei „bis zur letzten Flocke“ warten.
Nach den gemeindlichen Satzungen gilt die Räumpflicht für folgende Zeiträume:

an Werktagen ab 7.00 Uhr, an Sonn- und Feiertagen ab 8.00 Uhr
Diese Sicherungsmaßnahmen sind bis 20.00 Uhr so oft zu wiederholen, wie es zur 
Verhütung von Gefahren für Leib und Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz erfor-
derlich ist. Schnee und Eis sind so abzulagern, dass der Verkehr nicht behindert wird. 
Abflussrinnen, Hydranten, Kanaleinlaufschächte und Fußgängerüberwege sind frei zu 
halten. Bitte verwenden Sie abgestumpftes Material (Split, Sand oder Granulat). Ver-
wenden Sie Salz nur, wenn es erforderlich ist.
Salz verursacht nicht nur Schäden an Pflanzen, es belastet auch das Grundwasser 
und Oberflächenwasser sowie den Boden. Zudem wirkt Salz zerstörend bei zement-
gebundenen Baustoffen wie Gehwegpflaster und Kanalrohre, es bewirkt höhere 
Korrosion an Kraftfahrzeugen. Das handelsübliche Auftausalz (Steinsalz NaCl) ist 
in seinem Anwendungsbereich begrenzt auf Temperaturen zwischen 0° und -8° C.  
Bei niedrigeren Temperaturen hat Salz keine auftauende Wirkung mehr.

Stadt Stadtprozelten

Amtliches

Voraussichtlich nächster Sitzungstermin
Bitte informieren Sie sich durch die Aushänge in den gemeindlichen Schaukästen 
oder im Internet unter www.buergerinfo-stadtprozelten.de.
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Errichtung einer 30er Zone  
während des Weihnachtsmarktes

Liebe Bürgerinnen und Bürger und alle Verkehrsteilnehmer !
Am 3. Adventswochenende (16. / 17.12.) wird im Bereich Steinbruch / Stadthalle  
aufgrund des Weihnachtsmarktes eine 30er Zone errichtet. Wir bitten alle Verkehrs-
teilnehmer um besondere Vorsicht, vorallem auf die Fußgänger 
Wir danken für das Verständnis und die Rücksichtnahme !
Stadt Stadtprozelten

Eingeschränkte Öffnungszeiten  
während der Weihnachtszeit

Am Donnerstag, 28.12.2023 ist die Verwaltungsgemeinschaft in 
Stadtprozelten  geschlossen. An den anderen Tagen sind wir 
wie gewohnt für Sie da.
Wir bitten um Beachtung !

Müllabfuhr
Wir möchten Sie daran erinnern, dass sich der Müllabfuhrtermin verschiebt.
Freitag, 22.12.  Leerung Gelber Sack
Samstag, 23.12.  Leerung Biotonne (braun)

Voranzeige: 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 
Ganz herzlich lade ich Sie zum Neujahrsempfang 

der Stadt Stadtprozelten am 
Sonntag, 14. Januar 2024 

um 11.30 Uhr in die Stadthalle 
in Stadtprozelten ein. 

Lassen Sie uns gemeinsam in das Schäfflerjahr 2024 starten. 
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Freiwillige Feuerwehr Stadtprozelten 
 

Einladung Generalversammlung 
mit Neuwahlen und Jahrtag 

 
Zu unserer Generalversammlung mit Neuwahlen und Jahrtag am Samstag, 
13.01.2024 möchten wir alle aktiven, passiven & passivfördernden Mitglieder, die 
Jugendlichen der Jugendfeuerwehr & die Ehrenmitglieder der Freiwilligen Feuerwehr 
Stadtprozelten, alle Stadträtinnen und Stadträte und die Kommandanten mit Vorstand 
aus Neuenbuch recht herzlich einladen. 
 
Ablauf: 
 

18.15 Uhr  Treffpunkt an der Mariä Himmelfahrtkirche Stadtprozelten  
zum Kirchgang 

18.30 Uhr  Gottesdienst 
19.30 Uhr  Generalversammlung und Neuwahlen der FW Stadtprozelten 

im Feuerwehrhaus 
 
Tagesordnungspunkte:  
 

  1. Begrüßung 
  2. Bericht des Vorstandes 
  3. Bericht des Kommandanten 
  4. Bericht des Gerätewartes 
  5. Bericht des Jugendwartes 
  6. Bericht des Schriftführers 
  7. Bericht des Kassenwartes und der Kassenprüfer 
  8. Entlastung der Vorstandschaft 
  9. Neuwahlen 
10. Verschiedenes, Wünsche und Anträge 
 
Für die Aktiven und Jugendfeuerwehr besteht Dienstkleidungspflicht. 
 
Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten. 
 
Stadtprozelten, 29.11.2023 
 
Rainer Kroth 
1. Bürgermeister der Stadt Stadtprozelten 
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Beitrags und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung der Stadt 
Stadtprozelten (BGS/WAS) vom 27.11.2023 
 
Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Stadt 
Stadtprozelten folgende Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung:  
 
§ 1  
Beitragserhebung  
Die Stadt Stadtprozelten erhebt zur Deckung ihres Aufwands für die Herstellung der 
Wasserversorgungseinrichtung einen Beitrag.  
 
§ 2  
Beitragstatbestand  
Der Beitrag wird erhoben für  
1. bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich nutzbare 
Grundstücke, wenn für sie nach § 4 WAS ein Recht zum Anschluss an die 
Wasserversorgungseinrichtung besteht oder  
2. tatsächlich angeschlossene Grundstücke.  
 
§ 3  
Entstehen der Beitragsschuld  
(1) Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Beitragstatbestandes. Ändern sich 
die für die Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände im Sinn des Art. 5 Abs. 2a KAG, 
entsteht die – zusätzliche – Beitragsschuld mit dem Abschluss der Maßnahme.  
(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der Beitragstatbestand vor dem 
Inkrafttreten dieser Satzung erfüllt, entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser 
Satzung.  
 
§ 4  
Beitragsschuldner  
Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigentümer 
des Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist.  
 
§ 5  
Beitragsmaßstab  
(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der zulässigen Geschossfläche 
berechnet. In unbeplanten Gebieten wird die Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe  
von 50 m herangezogen. Bei mehrfach erschlossenen Grundstücken ist die Begrenzung 
auf alle Seiten, zu denen das Grundstück die Möglichkeit des Anschlusses an die 
öffentliche Wasserversorgungs����������������������������;����������������������������
diesen Fällen die Fläche, die außerhalb aller Tiefenbegrenzungslinien liegt. Reichen die 
Bebauung bzw. die gewerbliche Nutzung über die Begrenzung nach Satz 2 hinaus oder 
näher als 10 m an diese Begrenzung heran, ist die Begrenzung 10 m hinter dem Ende 
der Bebauung bzw. der gewerblichen Nutzung anzusetzen.  
(2) Die zulässige Geschossfläche bestimmt sich, wenn ein rechtsverbindlicher 
Bebauungsplan besteht, nach dessen Festsetzungen. Ist darin eine Geschossflächenzahl 
(§ 20 Baunutzungsverordnung – BauNVO) festgelegt, errechnet sich die Geschossfläche 
für die Grundstücke durch Vervielfachung der jeweiligen Grundstücksfläche mit der im 
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Bebauungsplan festgesetzten Geschossflächenzahl. Ist im Bebauungsplan eine 
Baumassenzahl (§ 21 BauNVO) festgesetzt, ergibt sich die Geschossfläche aus der 
Vervielfachung der jeweiligen Grundstücksfläche mit der Baumassenzahl, geteilt durch 
3,5. Ist im Einzelfall nur eine geringere Geschossfläche zulässig, ist diese maßgebend. 
Ist jedoch im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld eine größere Geschossfläche 
vorhanden, ist diese zugrunde zu legen.  
(3) Wenn für das Grundstück die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen ist, ist 
die zulässige Geschossfläche nach dem Stand der Planungsarbeiten zu ermitteln. Abs. 2 
Sätze 4 und 5 gelten entsprechend.  
(4) Die zulässige Geschossfläche ist zu ermitteln nach der für vergleichbare Baugebiete 
in der Stadt Stadtprozelten festgesetzten Geschossflächenzahl, wenn  
a) in einem aufgestellten Bebauungsplan das zulässige Maß der Nutzung nicht 
festgesetzt ist,  
b) sich aus einem in Aufstellung begriffenen Bebauungsplan die zulässige 
Geschossfläche nicht hinreichend sicher entnehmen lässt,  
c) in einem in Aufstellung begriffenen Bebauungsplan das zulässige Maß der Nutzung 
nicht festgesetzt werden soll oder  
d) ein Bebauungsplan weder in Aufstellung begriffen noch vorhanden ist.  
Abs. 2 Sätze 4 und 5 gelten entsprechend.  
(5) Fehlt es an vergleichbaren Baugebieten, ergibt sich die zulässige Geschossfläche aus 
der durchschnittlichen Geschossflächenzahl, die nach § 34 BauGB in Verbindung mit § 
17 und § 20 BauNVO aus der in der Umgebung vorhandenen Bebauung ermittelt wird. 
Abs. 2 Sätze 4 und 5 gelten entsprechend.  
(6) Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, wird 
als zulässige Geschossfläche ein Viertel der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. 
Grundstücke, bei denen die zulässige Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung 
nur untergeordnete Bedeutung hat, gelten als gewerblich genutzte unbebaute 
Grundstücke im Sinn des Satzes 1.  
(7) Die Geschossfläche der auf dem heranzuziehenden Grundstück vorhandenen 
Gebäude oder selbstständigen Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen 
Bedarf nach Anschluss an die Wasserversorgung haben oder die nicht angeschlossen 
werden dürfen, wird von der für das Grundstück ermittelten zulässigen Geschossfläche 
abgezogen und der Beitragsberechnung nicht zugrunde gelegt. Das gilt nicht für Gebäude 
oder selbstständige Gebäudeteile, die tatsächlich an die Wasserversorgung 
angeschlossen sind oder die bei der Berechnung der auf dem Grundstück zulässigen 
Geschossfläche ohnehin unberücksichtigt bleiben (vgl. § 20 Abs. 4, 2. Alt., § 21a Abs. 4 
BauNVO). Geschossflächen sind insoweit abzuziehen, als sie auf die zulässige 
Geschossfläche (§ 20 BauNVO) anzurechnen sind.  
(8) Bei bebauten Grundstücken im Außenbereich gilt als zulässige Geschossfläche die 
Geschossfläche der vorhandenen Bebauung. Die Geschossfläche ist nach den 
Außenmaßen der Gebäude in allen Geschossen zu ermitteln. Kellergeschosse werden 
mit der vollen Fläche herangezogen. Dachgeschosse werden nur herangezogen, soweit 
sie ausgebaut sind. Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, die nach der Art ihrer 
Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die Wasserversorgung auslösen oder die nicht 
������������������������������������������������������;����������������������������
oder Gebäudeteile, die tatsächlich an die Wasserversorgung angeschlossen sind. 
Balkone, Loggien und Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn und soweit sie über die 
Gebäudefluchtlinie herausragen.  
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(9) Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Änderung der für die 
Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände, soweit sich dadurch der Vorteil erhöht. 
Eine Beitragspflicht entsteht insbesondere  
– im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks für die zusätzlichen Flächen, soweit für 
diese bisher noch keine Beiträge geleistet wurden,  
– wenn sich die zulässige Geschossfläche durch Aufstellung oder Änderung eines 
Bebauungsplanes oder durch Erlass oder Änderung einer Satzung nach § 34 Abs. 4 
BauGB oder durch die konkrete Bebauung auf dem Grundstück später vergrößert, für die 
zusätzlichen Flächen,  
– wenn sich durch eine nachträgliche Bebauung des Grundstücks im Rahmen der 
Anwendung des Abs. 1 Sätze 2 bis 4 die der Beitragsberechnung zugrunde zu legende 
Grundstücksfläche vergrößert,  
– im Fall der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien Gebäudes im Sinn des § 5 
Abs. 7, wenn infolge der Nutzungsänderung die Voraussetzungen für die Beitragsfreiheit 
entfallen,  
– für Außenbereichsgrundstücke (Abs. 8), wenn sich die der Beitragsberechnung 
zugrunde gelegte Geschossfläche im Sinn von Abs. 8 später vergrößert oder sonstige 
Veränderungen vorgenommen werden, die nach Abs. 8 für die Beitragsbemessung von 
Bedeutung sind,  
– im Fall einer nachträglichen Bebauung für ein Grundstück, für das ein 
Herstellungsbeitrag, jedoch weder eine Kostenerstattung noch ein Beitragsanteil für den 
Grundstücksanschluss im öffentlichen Straßengrund geleistet worden und ein 
zusätzlicher Beitrag hierfür in § 6 Abs. 3 vorgesehen ist.  
 
§ 6  
Beitragssatz  
(1) Der Beitrag beträgt  
a) pro m² Grundstücksfläche 0,46 €  
b) pro m² Geschossfläche 1,53 €.  
(2) Bei einem Grundstück, für das der Aufwand für den Grundstücksanschluss im Sinn 
von § 3 WAS in vollem Umfang getragen worden ist, beträgt der abgestufte Beitrag in 
den Fällen der Nacherhebung für zusätzliche Grundstücks- bzw. Geschossflächen  
c) pro m² Grundstücksfläche 0,42 €  
d) pro m² Geschossfläche 1,41 €.  
(3) In den Nacherhebungsfällen einer nachträglichen Bebauung beträgt der zusätzliche 
Beitrag: 
c) pro m² Grundstücksfläche 0,42 €  
d) pro m² Geschossfläche 1,41 €.  
 
§ 7  
Fälligkeit  
Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig.  
 
§ 7a  
Beitragsablösung  
Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelöst werden. Der 
Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des Beitrags. Ein 
Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.  
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§ 8  
Erstattung des Aufwands für Grundstücksanschlüsse  
(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Erneuerung, 
Veränderung und Beseitigung sowie für die Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse im 
Sinn des § 3 WAS ist mit Ausnahme des Aufwands, der auf die im öffentlichen 
Straßengrund liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse entfällt, in der jeweils 
tatsächlichen Höhe zu erstatten.  
(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen Maßnahme. Schuldner 
ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens des Erstattungsanspruchs Eigentümer des 
������������ ����� ������������������� ���;� �������� ���������� ������������ �����
Erbbauberechtigte) sind Gesamtschuldner. § 7 gilt entsprechend.  
(3) Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abgelöst werden. Der 
Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des Erstattungsanspruchs. 
Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.  
 
§ 9  
Gebührenerhebung  
Die Stadt Stadtprozelten erhebt für die Benutzung der Wasserversorgungseinrichtung 
Grundgebühren (§ 10) und Verbrauchsgebühren (§ 11).  
 
§ 10  
Grundgebühr  
(1) Die Grundgebühr wird nach dem Dauerdurchfluss (Q3) der verwendeten 
Wasserzähler berechnet. Befinden sich auf einem Grundstück nicht nur vorübergehend 
mehrere Wasseranschlüsse, wird die Grundgebühr nach der Summe des 
Dauerdurchflusses der einzelnen Wasserzähler berechnet. Soweit Wasserzähler nicht 
eingebaut sind, wird der Dauerdurchfluss geschätzt, der nötig wäre, um die mögliche 
Wasserentnahme messen zu können.  
(2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit Dauerdurchfluss  
bis 4 m³/h 15,00 €/Jahr  
von 4 bis 10 m³/h 15,00 €/Jahr  
von 10 bis 16 m³/h 24,50 €/Jahr  
über 16 m³/h 36,50 €/Jahr  
Die in Abs. 2 genannten Werte für Wasserzähler mit Dauerdurchfluss (Q3) entsprechen 
folgenden bisher nach Nenndurchfluss (Qn) ermittelten Werten:  
Nenndurchfluss (Qn) Dauerdurchfluss (Q3)  
2,5 m³/h 4 m³/h  
6 m³/h 10 m³/h  
10 m³/h 16 m³/h  
über 10 m³/h über 16 m³/h  
 
§ 11  
Verbrauchsgebühr  
(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze nach der 
Menge des aus der Wasserversorgungseinrichtung entnommenen Wassers berechnet.  
Die Gebühr beträgt 3,22 € pro Kubikmeter entnommenen Wassers.  
(2) Der Wasserverbrauch wird durch geeichte Wasserzähler ermittelt.  
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Er ist von der Stadt Stadtprozelten zu schätzen, wenn  
1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist,  
2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermöglicht wird oder  
3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein Wasserzähler den wirklichen 
Wasserverbrauch nicht angibt.  
(3) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler verwendet, 
beträgt die Gebühr 3,22 € pro Kubikmeter entnommenen Wassers.  
 
§ 12  
Entstehen der Gebührenschuld  
(1) Die Verbrauchsgebühr entsteht mit der Wasserentnahme.  
(2) Die Grundgebühr entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den Zeitpunkt der 
betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. Der Tag wird im erstmals ergehenden 
Bescheid bestimmt. Im Übrigen entsteht die Grundgebühr mit dem Beginn eines jeden 
Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der Jahresgrundgebührenschuld neu.  
 
§ 13  
Gebührenschuldner  
(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld 
Eigentümer des Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung des Grundstücks dinglich 
berechtigt ist.  
(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grundstück befindlichen 
Betriebs.  
(3) Gebührenschuldner ist auch die Wohnungseigentümergemeinschaft. 
(4) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.  
(5) Die Gebührenschuld ruht für alle Gebührenschulden, die gegenüber den in den Abs. 
1 bis 4 genannten Gebührenschuldnern festgesetzt worden sind, als öffentliche Last auf 
dem Grundstück bzw. dem Erbbaurecht (Art. 8 Abs. 8 i. V. m. Art. 5 Abs. 7 KAG). 
 
§ 14  
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung  
(1) Der Verbrauch wird jährlich abgerechnet. Die Grund- und die Verbrauchsgebühr 
werden einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.  
(2) Auf die Gebührenschuld sind zum 15. März, 15. Juni, 15. September und 15. 
Dezember jeden Jahres Vorauszahlungen in Höhe eines Viertels der Jahresabrechnung 
des Vorjahres zu leisten. Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, setzt die Stadt 
Stadtprozelten die Höhe der Vorauszahlungen unter Schätzung des 
Jahresgesamtverbrauchs fest.  
 
§ 15  
Mehrwertsteuer  
Zu den Beiträgen, Kostenerstattungsansprüchen und Gebühren wird die Mehrwertsteuer 
in der jeweiligen gesetzlichen Höhe erhoben. 
  
§ 16  
Pflichten der Beitrags und Gebührenschuldner  
Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Stadt Stadtprozelten für die 
Höhe der Abgabe maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu melden und über 
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den Umfang dieser Veränderungen – auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechender 
Unterlagen – Auskunft zu erteilen.  
 
§ 17  
Inkrafttreten  
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.  
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 16.11.2017 mit Ihren Änderungen außer Kraft.  
 
Stadtprozelten, den 27.11.2023  
 
 
   
Rainer Kroth  
1. Bürgermeister 
 

Ablesen der Wasserzähler
Ablesen der Wasserzähler 
 
Wir bitten Sie den Wasserzähler selbstständig abzulesen und bis 
spätestens 31.12.2023 uns mitzuteilen.  
 
Dies ist möglich mit 

-  Rückgabe des Schreibens,  
-  per Fax oder 
-  Online-Meldung über das Internet 

Unter https://www.buergerserviceportal.de/bayern/vgstadtprozelten bzw. über unsere Startseite 
auf der Homepage www.stadtprozelten.de – Bürgerportal (unteren Bereich) können Sie ebenfalls 
den Wasserzähler mitteilen oder nutzen Sie den abgedruckten QR-Code mit Ihrem Smartphone oder 
Tablet. 
 

 
Ihre Verbrauchsabrechnungsstelle 

Ampelverkehr am Kindergarten
Die halbseitige Straßensperrung im Bereich des Kindergartens wird vom 22.12.2023 
bis zum 08.01.2024 auf ein Minimum reduziert.
In dieser Zeit wird die Ampel ausgeschaltet und der Verkehr wird ohne Ampel geregelt.
Ab dem 08.01.2024 wird die Ampel wieder wie gewohnt in Betrieb genommen.
Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung!
Stadt Stadtprozelten
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Beitrags und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung  
der Stadt Stadtprozelten (BGSEWS) vom 27.11.2023 
 
Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Stadt 
Stadtprozelten folgende Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung:  
 
§ 1  
Beitragserhebung  
Die Stadt Stadtprozelten erhebt zur Deckung ihres Aufwands für die Herstellung der 
Entwässerungseinrichtung einen Beitrag.  
 
§ 2  
Beitragstatbestand  
Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich 
nutzbare Grundstücke erhoben sowie für Grundstücke und befestigte Flächen, die keine 
entsprechende Nutzungsmöglichkeit aufweisen, auf denen aber tatsächlich Abwasser 
anfällt, wenn  
1. für sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die Entwässerungseinrichtung 
besteht oder  
2. sie – auch aufgrund einer Sondervereinbarung – an die Entwässerungseinrichtung 
tatsächlich angeschlossen sind.  
 
§ 3  
Entstehen der Beitragsschuld  
(1) Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Beitragstatbestandes. Ändern sich 
die für die Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände im Sinn des Art. 5 Abs. 2a KAG, 
entsteht die – zusätzliche – Beitragsschuld mit dem Abschluss der Maßnahme.  
(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der Beitragstatbestand vor dem 
Inkrafttreten dieser Satzung erfüllt, entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser 
Satzung.  
 
§ 4  
Beitragsschuldner  
Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigentümer 
des Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist.  
 
§ 5  
Beitragsmaßstab  
(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der zulässigen Geschossfläche 
berechnet. In unbeplanten Gebieten wird die Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 50 
m herangezogen. Bei mehrfach erschlossenen Grundstücken ist die Begrenzung auf alle 
Seiten, zu denen das Grundstück die Möglichkeit des Anschlusses an die öffentliche 
�����������������������������������������;����������������������������������������������
Fläche, die außerhalb aller Tiefenbegrenzungslinien liegt. Reichen die Bebauung bzw. die 
gewerbliche Nutzung über die Begrenzung nach Satz 2 hinaus oder näher als 10 m an 
diese Begrenzung heran, so ist die Begrenzung 10 m hinter dem Ende der Bebauung 
bzw. der gewerblichen Nutzung anzusetzen.  
(2) Die zulässige Geschossfläche bestimmt sich, wenn ein rechtsverbindlicher 
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Bebauungsplan besteht, nach dessen Festsetzungen. Ist darin eine Geschossflächenzahl 
(§ 20 Baunutzungsverordnung – BauNVO) festgelegt, so errechnet sich die 
Geschossfläche für die Grundstücke durch Vervielfachung der jeweiligen 
Grundstücksfläche mit der im Bebauungsplan festgesetzten Geschossflächenzahl. Ist im 
Bebauungsplan eine Baumassenzahl (§ 21 BauNVO) festgesetzt, so ergibt sich die 
Geschossfläche aus der Vervielfachung der jeweiligen Grundstücksfläche mit der 
Baumassenzahl, geteilt durch 3,5. Ist im Einzelfall nur eine geringere Geschossfläche 
zulässig, so ist diese maßgebend. Ist jedoch im Zeitpunkt des Entstehens der 
Beitragsschuld eine größere Geschossfläche vorhanden, so ist diese zugrunde zu legen.  
(3) Wenn für das Grundstück die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen ist, ist 
die zulässige Geschossfläche nach dem Stand der Planungsarbeiten zu ermitteln. Abs. 2 
Sätze 4 und 5 gelten entsprechend.  
(4) Die zulässige Geschossfläche ist zu ermitteln nach der für vergleichbare Baugebiete 
in der Stadt Stadtprozelten festgesetzten Geschossflächenzahl (GFZ), wenn  
a) in einem aufgestellten Bebauungsplan das zulässige Maß der Nutzung nicht 
festgesetzt ist oder  
b) sich aus einem in Aufstellung begriffenen Bebauungsplan die zulässige 
Geschossfläche nicht hinreichend sicher entnehmen lässt oder  
c) in einem in Aufstellung begriffenen Bebauungsplan das zulässige Maß der Nutzung 
nicht festgesetzt werden soll oder  
d) ein Bebauungsplan weder in Aufstellung begriffen noch vorhanden ist. Abs. 2 Sätze 4 
und 5 gelten entsprechend.  
(5) Fehlt es an vergleichbaren Baugebieten, ergibt sich die zulässige Geschossfläche aus 
der durchschnittlichen Geschossflächenzahl, die nach § 34 BauGB in Verbindung mit § 
17 und § 20 BauNVO aus der in der Umgebung vorhandenen Bebauung ermittelt wird. 
Abs. 2 Sätze 4 und 5 gelten entsprechend.  
(6) Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, wird 
als zulässige Geschossfläche ein Viertel der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. 
Grundstücke, bei denen die zulässige Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung 
nur untergeordnete Bedeutung hat, gelten als gewerblich genutzte unbebaute 
Grundstücke im Sinn des Satzes 1.  
(7) Die Geschossfläche der auf dem heranzuziehenden Grundstück vorhandenen 
Gebäude oder selbstständigen Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen 
Bedarf nach Anschluss an die Schmutzwasserableitung auslösen oder die nicht 
angeschlossen werden dürfen, wird von der für das Grundstück ermittelten zulässigen 
Geschossfläche abgezogen und der Beitragsberechnung nicht zugrunde gelegt. Das gilt 
nicht für Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, die tatsächlich an die 
Schmutzwasserableitung angeschlossen sind oder die bei der Berechnung der auf dem 
Grundstück zulässigen Geschossfläche ohnehin unberücksichtigt bleiben (vgl. § 20 Abs. 
4, 2. Alt., § 21a Abs. 4 BauNVO). Geschossflächen sind insoweit abzuziehen, als sie auf 
die zulässige Geschossfläche (§ 20 BauNVO) anzurechnen sind.  
(8) Bei bebauten Grundstücken im Außenbereich gilt als zulässige Geschossfläche die 
Geschossfläche der vorhandenen Bebauung. Die Geschossfläche ist nach den 
Außenmaßen der Gebäude in allen Geschossen zu ermitteln. Kellergeschosse werden 
mit der vollen Fläche herangezogen. Dachgeschosse werden nur herangezogen, soweit 
sie ausgebaut sind. Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, die nach der Art ihrer 
Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die Schmutzwasserableitung auslösen oder 
����������������������������������������������������������������;���������� ������ ����
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Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich an die Schmutzwasserableitung 
angeschlossen sind. Balkone, Loggien und Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn und 
soweit sie über die Gebäudefluchtlinie herausragen.  
(9) Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Änderung der für die 
Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände, soweit sich dadurch der Vorteil erhöht. 
Eine Beitragspflicht entsteht insbesondere  
– im Falle der Vergrößerung eines Grundstücks für die zusätzlichen Flächen, soweit für 
diese bisher noch keine Beiträge geleistet wurden,  
– wenn sich die zulässige Geschossfläche durch Aufstellung oder Änderung eines 
Bebauungsplanes oder durch Erlass oder Änderung einer Satzung nach § 34 Abs. 4 
BauGB oder durch die konkrete Bebauung auf dem Grundstück später vergrößert, für die 
zusätzlichen Flächen,  
– wenn sich durch eine nachträgliche Bebauung des Grundstücks im Rahmen der 
Anwendung des Abs. 1 Sätze 2 bis 4 die der Beitragsberechnung zugrunde zu legende 
Grundstücksfläche vergrößert,  
– im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien Gebäudes im Sinn des § 5 
Abs. 7, wenn infolge der Nutzungsänderung die Voraussetzungen für die Beitragsfreiheit 
entfallen,  
– für Außenbereichsgrundstücke (Abs. 8), wenn sich die der Beitragsberechnung 
zugrunde gelegte Geschossfläche im Sinn von Abs. 8 später vergrößert oder sonstige 
Veränderungen vorgenommen werden, die nach Abs. 8 für die Beitragsbemessung von 
Bedeutung sind, oder  
– im Falle einer nachträglichen Bebauung für ein Grundstück, für das ein 
Herstellungsbeitrag, jedoch weder eine Kostenerstattung noch ein Beitragsanteil für den 
Grundstücksanschluss im öffentlichen Straßengrund geleistet worden ist und ein 
zusätzlicher Beitrag hierfür in § 6 vorgesehen ist.  
 
§ 6  
Beitragssatz  
(1) Der Beitrag beträgt  
a) pro m² Grundstücksfläche 1,46 €  
b) pro m² Geschossfläche 4,86 €.  
(2) Für Grundstücke, von denen kein Niederschlagswasser eingeleitet werden darf, wird 
der Grundstücksflächenbeitrag nicht erhoben. Fällt diese Beschränkung weg, wird der 
Grundstücksflächenbeitrag nacherhoben.  
(3) Bei einem Grundstück, für das der Aufwand für den Grundstücksanschluss im Sinn 
von § 3 EWS in vollem Umfang getragen worden ist, beträgt der abgestufte Beitrag in den 
Fällen der Nacherhebung für zusätzliche Grundstücks- bzw. Geschossflächen  
a) pro m² Grundstücksfläche 1,26 €  
b) pro m² Geschossfläche 4,20 €.  
 
§ 7  
Fälligkeit  
Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig.  
 
§ 7a  
Beitragsablösung  
Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelöst werden. Der 
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Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des Beitrags. Ein 
Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.  
 
§ 8  
Erstattung des Aufwands für Grundstücksanschlüsse  
(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Erneuerung, 
Veränderung und Beseitigung sowie für die Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse im 
Sinn des § 3 EWS ist mit Ausnahme des Aufwands, der auf die im öffentlichen 
Straßengrund liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse entfällt, in der jeweils 
tatsächlichen Höhe zu erstatten.  
(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen Maßnahme. Schuldner 
ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens des Erstattungsanspruchs Eigentümer des 
������������ ����� ������������������� ���;� �������� ���������� ������������ ���. 
Erbbauberechtigte) sind Gesamtschuldner. § 7 gilt entsprechend.  
(3) Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abgelöst werden. Der 
Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des Erstattungsanspruchs. 
Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.   
 
§ 9  
Gebührenerhebung  
Die Stadt Stadtprozelten erhebt für die Benutzung der Entwässerungseinrichtung 
Einleitungsgebühren.  
 
§ 10  
Einleitungsgebühr  
(1) Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze nach der 
Menge der Abwässer berechnet, die der Entwässerungseinrichtung von den 
angeschlossenen Grundstücken zugeführt werden.  
Die Gebühr beträgt 4,60 € pro Kubikmeter Abwasser.  
(2) Als Abwassermenge gelten die dem Grundstück aus der 
Wasserversorgungseinrichtung und aus der Eigengewinnungsanlage zugeführten 
Wassermengen abzüglich der nachweislich auf dem Grundstück verbrauchten oder 
zurückgehaltenen Wassermengen, soweit der Abzug nicht nach Abs. 4 ausgeschlossen 
ist. Die Wassermengen werden durch geeichten Wasserzähler ermittelt. Sie sind von der 
Stadt Stadtprozelten zu schätzen, wenn  
1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder  
2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermöglicht wird, oder  
3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein Wasserzähler den wirklichen 
Wasserverbrauch nicht angibt.  
 
Werden die Wassermengen nicht vollständig über Wasserzähler erfasst, werden als dem 
Grundstück aus der Eigengewinnungsanlage zugeführte Wassermenge pauschal 15 m³ 
pro Jahr und Einwohner, der zum Stichtag 01.01. des Abrechnungsjahres mit Wohnsitz 
auf dem heranzuziehenden Grundstück gemeldet ist, neben der tatsächlich aus der 
öffentlichen Wasserversorgung abgenommenen angesetzt, insgesamt aber nicht weniger 
als 35 m³ pro Jahr und Einwohner. In begründeten Einzelfällen sind ergänzende höhere 
Schätzungen möglich. Es steht dem Gebührenpflichtigen frei, den Nachweis eines 
��������������������������������������;���������atz 2 gilt entsprechend.  
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(3) Der Nachweis der verbrauchten und der zurückgehaltenen Wassermengen obliegt 
dem Gebührenpflichtigen. Er ist grundsätzlich durch geeichte und verplombte 
Wasserzähler zu führen, die der Gebührenpflichtige auf eigene Kosten fest zu installieren 
hat. Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Viehhaltung gilt für jedes Stück Großvieh bzw. 
für jede Großvieheinheit eine Wassermenge von 12 m³ pro Jahr als nachgewiesen. 
Maßgebend ist die im Vorjahr durchschnittlich gehaltene Viehzahl. Der Nachweis der 
��������� �������� �����������������������;� ��� ����� ������ �������� ���� ���������� ����
Tierseuchenkasse erbracht werden.  
(4) Vom Abzug nach Abs. 3 sind ausgeschlossen  
a) Wassermengen bis zu 12 m³ jährlich,  
b) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser und  
c) das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte Wasser.  
(5) Im Fall des § 10 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 ist der Abzug auch insoweit begrenzt, als der 
Wasserverbrauch 35 m³ pro Jahr und Einwohner, der zum Stichtag 01.01. des 
Abrechnungsjahres mit Wohnsitz auf dem heranzuziehenden Grundstück gemeldet ist, 
unterschreiten würde. In begründeten Einzelfällen sind ergänzende höhere 
betriebsbezogene Schätzungen möglich.  
 
§ 11  
Gebührenzuschläge  
Für Abwässer im Sinn des § 10 dieser Satzung, deren Beseitigung Kosten verursacht, die 
die durchschnittlichen Kosten der Beseitigung von Hausabwasser um mehr als 30 % 
(Grenzwert) übersteigen, wird ein Zuschlag bis zur Höhe des den Grenzwert 
übersteigenden Prozentsatzes des Kubikmeterpreises für die Einleitungsgebühr erhoben.  
 
§ 12  
Entstehen der Gebührenschuld  
Die Einleitungsgebühr entsteht mit jeder Einleitung von Abwasser in die 
Entwässerungsanlage.  
 
§ 13  
Gebührenschuldner  
(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld 
Eigentümer des Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung des Grundstücks dinglich 
berechtigt ist.  
(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grundstück befindlichen 
Betriebs.  
(3) Gebührenschuldner ist auch die Wohnungseigentümergemeinschaft. 
(4) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
(5) Die Gebührenschuld ruht für alle Gebührenschulden, die gegenüber den in den Abs. 
1 bis 4 genannten Gebührenschuldnern festgesetzt worden sind, als öffentliche Last auf 
dem Grundstück bzw. dem Erbbaurecht (Art. 8 Abs. 8 i. V. m. Art. 5 Abs. 7 KAG). 
 
§ 14  
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung  
(1) Die Einleitung wird jährlich abgerechnet. Die Einleitungsgebühr wird einen Monat nach 
Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.  
(2) Auf die Gebührenschuld sind zum 15. März, 15. Juni, 15. September und 15. 
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Dezember jedes Jahres Vorauszahlungen in Höhe eines Viertels der Jahresabrechnung 
des Vorjahres zu leisten. Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, so setzt die Stadt 
Stadtprozelten die Höhe der Vorauszahlungen unter Schätzung der 
Jahresgesamteinleitung fest.  
 
§ 15  
Pflichten der Beitrags und Gebührenschuldner  
Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Stadt Stadtprozelten für die 
Höhe der Abgabe maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu melden und über den 
Umfang dieser Veränderungen – auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechender 
Unterlagen – Auskunft zu erteilen.  
 
§ 16  
Inkrafttreten  
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.  
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 22.11.2016 außer Kraft.  
 
Stadtprozelten, den 27.11.2023 

 
 
 
Rainer Kroth  
1. Bürgermeister 
 

Monatsthema im DEZEMBER 
>> BLIND DATE << 

mit einem Buch 
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Seniorenstammtisch „Rüstig und Lustig“ 
in Stadtprozelten/Neuenbuch 

 

Auf geht’s zum Seniorenstammtisch für Alle, die ein paar 
Stunden mit Gleichgesinnten in geselliger Runde verbringen 

wollen. 

 

Beginn ist um 14.30 Uhr im Café Wolz 

 

Donnerstag, 11. Januar 2024 

Donnerstag, 8. Februar 2024 

Donnerstag, 14. März 2024 

Donnerstag, 11. April 2024 

Donnertag, 16. Mai 2024 

Donnerstag, 13. Juni 2024 

Donnerstag, 11. Juli 2024 Grillen im Steinbruch 

Donnerstag, 8. August 2024 

Donnerstag, 12. September 2024 

Donnerstag, 10. Oktober 2024 

Donnerstag, 14. November 2024 

Donnerstag, 12. Dezember 2024 

 

Bitte Fahrgemeinschaften bilden ! 
Seniorenbeauftragter der Stadt Stadtprozelten 
Änderungen vorbehalten 

Am
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Gäste und Besucher unserer
„Weihnacht‘ im Steinbruch“!

Auch dieses Jahr freue ich mich als Bürgermeister
von Stadtprozelten Sie zur „Weihnacht‘ im Steinbruch“
am 3. Adventswochenende begrüßen zu dürfen.

Budenzauber im Steinbruch mit Glühwein, Punsch und allerlei Leckereien, 
Kunsthandwerk, Dekoartikel und weihnachtliche Geschenke in der Stadthalle bei 
Kaffee und Kuchen.

Genießen Sie all das zusammen mit Familie und Freunden! Nehmen
Sie sich Zeit zu verweilen, den Augenblick zu genießen, die Hektik
und den Stress zu vergessen!

Lassen Sie sich unterhalten von den vielfältigen musikalischen
Darbietungen: am Samstag lauschen Sie dem Schulchor der VS
Dorf- / Stadtprozelten, den „Neuenbucher Musikanten“  sowie den
Alphornbläsern im Steinbruch, bevor es heißt „Advent on the Rock“ mit „Chocola“.

Am Sonntag beginnen die Kindergartenkinder sowie die Volkstanzgruppe mit 
Tanzauftritten. Es folgen die „Henneburger Musikanten“ im Steinbruch.

  Für die Kleinen spielt das LariFari-Puppentheater
  an beiden Tagen in der Bücherei. Und natürlich kommt
   auch der Nikolaus mit seinen Engelchen vorbei!

    Lassen Sie es uns wie Charles Dickens machen, der da
    sagte: "Ich werde Weihnachten in meinem Herzen
     ehren und versuchen, es das ganze Jahr hindurch
      aufzuheben.“

       Rainer Kroth, 1. Bürgermeister Stadtprozelten

WWeeiihhnnaacchhttssmmaarrkktt
SSttaaddttpprroozzeelltteenn

Veranstalter: Stadt Stadtprozelten, Hauptstraße 132, 97909 Stadtprozelten
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Samstag, 16.12.2023Samstag, 16.12.2023Samstag, 16.12.2023Samstag, 16.12.2023Samstag, 16.12.2023Samstag, 16.12.2023Samstag, 16.12.2023Samstag, 16.12.2023Samstag, 16.12.2023
Beginn 16 Uhr Beginn 16 Uhr Beginn 16 Uhr Beginn 16 Uhr Beginn 16 Uhr Beginn 16 Uhr 

Sonntag, 17.12.2023Sonntag, 17.12.2023Sonntag, 17.12.2023Sonntag, 17.12.2023Sonntag, 17.12.2023Sonntag, 17.12.2023Sonntag, 17.12.2023Sonntag, 17.12.2023Sonntag, 17.12.2023
Beginn 12 UhrBeginn 12 UhrBeginn 12 UhrBeginn 12 UhrBeginn 12 UhrBeginn 12 Uhr

16 Uhr16 Uhr16 Uhr
SteinbruchSteinbruchSteinbruch

Eröffnung desEröffnung desEröffnung des
WeihnachtsmarktesWeihnachtsmarktesWeihnachtsmarktes
durch durch durch BgmBgmBgm. Kroth. Kroth. Kroth

13 Uhr13 Uhr13 Uhr
SteinbruchSteinbruchSteinbruch

Auftritt der Kinder des Auftritt der Kinder des Auftritt der Kinder des 
Kindergartens „Arche Noah“Kindergartens „Arche Noah“Kindergartens „Arche Noah“Kindergartens „Arche Noah“

SteinbruchSteinbruchSteinbruch

Schulchor der VS DorfSchulchor der VS DorfSchulchor der VS Dorf-- / / / 
StadtprozeltenStadtprozeltenStadtprozelten 14 Uhr14 Uhr14 Uhr

SteinbruchSteinbruchSteinbruch

Tanzvorführung der Kinder Tanzvorführung der Kinder Tanzvorführung der Kinder Tanzvorführung der Kinder 
der „Volkstanzgruppe der „Volkstanzgruppe der „Volkstanzgruppe 
HenneburgHenneburgHenneburg“““„„„NeuenbucherNeuenbucherNeuenbucher MusikantenMusikantenMusikanten“““

17 Uhr17 Uhr17 Uhr
BüchereiBüchereiBücherei

„„„LariFariLariFariLariFari“                     “                     “                     
PuppentheaterPuppentheaterPuppentheater

15 Uhr15 Uhr15 Uhr
BüchereiBüchereiBücherei

„„„LariFariLariFariLariFari“                   “                   “                   
PuppentheaterPuppentheaterPuppentheater

18 Uhr18 Uhr18 Uhr
SteinbruchSteinbruchSteinbruch

Alphornquartett „Alptraum“Alphornquartett „Alptraum“Alphornquartett „Alptraum“Alphornquartett „Alptraum“ 16 Uhr16 Uhr16 Uhr
SteinbruchSteinbruchSteinbruch

Der Nikolaus kommtDer Nikolaus kommtDer Nikolaus kommt

19 Uhr19 Uhr19 Uhr
SteinbruchSteinbruchSteinbruch

„Advent on „Advent on „Advent on thethethe Rock“ Rock“ Rock“ 
mit „mit „mit „ChocolaChocolaChocola“““

16 Uhr16 Uhr16 Uhr
SteinbruchSteinbruchSteinbruch

„„„HenneburgerHenneburgerHenneburger
Musikanten“Musikanten“Musikanten“

Kunsthandwerk, Kaffee und Kuchen in der StadthalleKunsthandwerk, Kaffee und Kuchen in der StadthalleKunsthandwerk, Kaffee und Kuchen in der StadthalleKunsthandwerk, Kaffee und Kuchen in der StadthalleKunsthandwerk, Kaffee und Kuchen in der StadthalleKunsthandwerk, Kaffee und Kuchen in der StadthalleKunsthandwerk, Kaffee und Kuchen in der StadthalleKunsthandwerk, Kaffee und Kuchen in der StadthalleKunsthandwerk, Kaffee und Kuchen in der StadthalleKunsthandwerk, Kaffee und Kuchen in der StadthalleKunsthandwerk, Kaffee und Kuchen in der StadthalleKunsthandwerk, Kaffee und Kuchen in der StadthalleKunsthandwerk, Kaffee und Kuchen in der StadthalleKunsthandwerk, Kaffee und Kuchen in der StadthalleKunsthandwerk, Kaffee und Kuchen in der StadthalleKunsthandwerk, Kaffee und Kuchen in der StadthalleKunsthandwerk, Kaffee und Kuchen in der StadthalleKunsthandwerk, Kaffee und Kuchen in der StadthalleKunsthandwerk, Kaffee und Kuchen in der StadthalleKunsthandwerk, Kaffee und Kuchen in der StadthalleKunsthandwerk, Kaffee und Kuchen in der StadthalleKunsthandwerk, Kaffee und Kuchen in der StadthalleKunsthandwerk, Kaffee und Kuchen in der StadthalleKunsthandwerk, Kaffee und Kuchen in der StadthalleKunsthandwerk, Kaffee und Kuchen in der StadthalleKunsthandwerk, Kaffee und Kuchen in der StadthalleKunsthandwerk, Kaffee und Kuchen in der StadthalleKunsthandwerk, Kaffee und Kuchen in der StadthalleKunsthandwerk, Kaffee und Kuchen in der StadthalleKunsthandwerk, Kaffee und Kuchen in der StadthalleKunsthandwerk, Kaffee und Kuchen in der StadthalleKunsthandwerk, Kaffee und Kuchen in der Stadthalle
16.12.2023 16.12.2023 16.12.2023 -- 161616--19 Uhr19 Uhr19 Uhr
17.12.2023 17.12.2023 17.12.2023 -- 121212--18 Uhr18 Uhr18 Uhr

Weihnachtsmarkt
Stadtprozelten

Veranstalter: Stadt Stadtprozelten, Hauptstraße 132, 97909 Stadtprozelten
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Montagabend 
in der Bücherei… 

 
Treffpunkt Bücherei Stadtprozelten 
Jeweils von 18 bis 20 Uhr 
Eintritt frei - vorherige Anmeldung nicht zwingend notwendig, aber erwünscht 
 

• 18.12.2023  
 

 Adventstee & Plätzchen-Verkostung 
 

 Bei Tee und Glühwein, Plätzchen und Kerzenschein  
 stimmen wir uns auf die Weihnachtszeit ein. Jeder 
 darf seine persönlichen Plätzchenspezialitäten mit
 bringen zum gemeinsamen Verkosten. 

Bücherei Stadtprozelten 
Hauptstraße 41, 97909 Stadtprozelten - 09392-9847-222 - info@buecherei-stadtprozelten.de 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Montagabend in der Bücherei… 
 

• 15.01.2024 - 18-20 Uhr 
 

 Kleidertausch - für mehr Nachhaltigkeit 
 

Bis zum 12.01.2024 könnt Ihr 5-10 sehr gut erhaltene Kleidungsstücke (Hosen, 
Jacken, T-Shirts, Taschen, etc.) vorbei bringen (gewaschen, keine Flecken, Teile, 
die Ihr „Eurer besten Freundin ausleihen würdet“) 
Am 15.01.2024 heißt es dann: vorbeikommen, in entspannter Atmosphäre ein 
Glas Sekt genießen, stöbern, neue Lieblings-Teile finden und mitnehmen!  

Bücherei Stadtprozelten 
Hauptstraße 41, 97909 Stadtprozelten - 09392-9847-222 - info@buecherei-stadtprozelten.de 
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Wir wünschen allen großen & kleinen Lesern und Leserinnen der Büche-
rei Stadtprozelten sowie den Besuchern der Tourismusinformation 
Stadtprozelten ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und einen guten Start in das Jahr 2024! 
 

Bücherei und Tourismusinformation bleiben von 
20.12.2023 bis 07.01.2024 geschlossen. 
 

P.S. Sie benötigen noch ein Weihnachtsgeschenk? 
Wie wäre es mit einem Gutschein für die Bücherei? 
Oder einem Whisky der  St. Kilians Destillerie Rüdenau? Und auch Weine 
von Weinbau Prechtl finden Sie bei uns in der Tourismusinformation. 

Amtliche Nachrichten

Allianz

Immobilienseite der Allianz Südspessart

Am
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Kaufangebote
FAULBACH
-  Großzügiges Wohnhaus, hochwertige Bauweise, auch gewerblich nutzbar, von Pri-

vat. 8 Zimmer + Einliegerwohnung. Wohnfläche 296m², BJ 1983, Ölzentralheizung, 
Gasanschluss im Haus, Grundstücksfläche 779 m², Kontakt: Bianca Spiegel, Tel. ab 
16:00 Uhr +49 171 647 3220 oder spiegel-bianca@t-online.de, Preis: 439.000 VB

STADTPROZELTEN
-  Bauplatz in der Rosenstraße 15 (Neuenbuch 669 qm) zu verkaufen.
   Bauplatz in der Neuenbucher Straße 62 (Neuenbch 746 qm) zu verkaufen.
  Kontakt: Angebote mit Namen und Adresse an: m.kirchner@goldbachkirchner.de

Mietangebote
ALTENBUCH
-  Geräumige, ruhige 5-Zi-Whg in Altenbuch, Südhangaussichtslage, 130m², TGL-Bad 

mit Wanne, Dusche, WC + separates Arbeits- oder Gästezimmer mit Dusche/WC 
18,5m² , Parkett/PVC/Teppichbodenbeläge, zwei überdachte Südbalkone + nördli-
che Eingangsterrasse, massiver Geräteraum, Keller, ab sofort zu vermieten. NK laut 
Zähler, Garage 24m² + Stellplatz zumietbar, ca. 250m² Rasen/Nutzbeete/Hofplatz. 
Kontakt: 0172/8873592

Mietgesuche
FAULBACH
-  Wohnung in Faulbach, Breitenbrunn, Altenbuch oder nähere Umgebung gesucht. 

Bevorzugt 2-Zimmer Wohnung, auch 1-Zimmer Wohnung möglich. Festes Arbeits-
verhältnis im Kindergarten ist vorhanden. Kontakt: 0157/89227747

-  Älteres Ehepaar mit gesichertem Einkommen sucht ein neues Zuhause. Zwei bis 
drei Zimmer Wohnung. Wenn möglich in Faulbach. Kontakt: Tel. 015738991840

Rechtzeitig vorsorgen und das nicht nur im Alter!

 
Ein „Notfallordner“ ist ein Ordner, in dem wichtige persönliche Informa-
tionen eingetragen bzw. wichtige Unterlagen einsortiert werden können. 
Dies ist für jeden selbst wichtig, jedoch auch für die Angehörigen, die im 
Ernstfall alle Angelegenheiten regeln sollen. Der „Notfallordner“ kann in 
den Gemeindeverwaltungen von Collenberg, Dorfprozelten und Faul-
bach von interessierten Bürgern aller Allianzgemeinden zu einem 
Unkostenbeitrag in Höhe von 10,- Euro käuflich erworben werden.

Am
tli

ch
e -

 N
ac

hr
ich

te
n 

- A
llia

nz



Amts- und Mitteilungsblatt Südspessart vom 14.12.2023 – Seite 39

  

DDiiee  AAnnggeesstteelllltteenn  ddeerr  GGeemmeeiinnddeenn  
CCoolllleennbbeerrgg,,  DDoorrffpprroozzeelltteenn,,    

FFaauullbbaacchh  uunndd  ddeerr    
VVeerrwwaallttuunnggssggeemmeeiinnsscchhaafftt  SSttaaddttpprroozzeelltteenn  

((mmiitt  GGeemmeeiinnddee  AAlltteennbbuucchh  uunndd  SSttaaddtt  SSttaaddttpprroozzeelltteenn))  
wwüünnsscchheenn  aalllleenn  

BBüürrggeerriinnnneenn  uunndd  BBüürrggeerrnn  
  

FFrroohhee  FFeessttttaaggee  
uunndd  ffüürr  ddaass  kkoommmmeennddee  JJaahhrr  

GGeessuunnddhheeiitt,,  GGllüücckk  uunndd  EErrffoollgg..  

 

Notfalldose des Bayerischen Roten Kreuzes
In den Gemeindeverwaltungen Collenberg, Dorfprozelten und Faulbach kann die 
Notfalldose des Bayerischen Roten Kreuzes zum Unkostenbeitrag von 4,90 € erwor-
ben werden. Bei einem Notfall zählt jede Sekunde. Auf dem Infoblatt in der Notfall-
dose können Sie wichtige Informationen zu Allergien, Medikamenteneinnahme und 
Anamnese hinterlassen. Die Notfalldose wird in Ihrer Kühlschranktür aufbewahrt, die 
mitgelieferten Aufkleber, angebracht an Wohnungstür und Kühlschrank, geben Aus-
kunft darüber, dass Sie im Besitz der Dose sind. Diese Notfalldose kann Leben retten. 
Somit ist die Dose die perfekte Ergänzung zum Notfallordner.

Am
tliche - Nachrichten - Allianz
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Sprechstunde der Beratungsstelle für Senioren und 
pflegende Angehörige

Ansprechpartner der Beratungsstelle 
Michael Wildemann: Leiter der Beratungsstelle 
Franziska Hofmann: Fachstelle pflegende Angehörige 
Marco Andres:  Fachstelle Wohnberatung und Fachstelle pflegende Angehörige 
Diana Müller:  Pflegestützpunkt 
Christian Nutz:  Pflegestützpunkt 
Anke Haas:  Beratung Demenz Untermain 
Konrad Schmitt:  Seniorenbüro 
Öffnungszeiten:
Brückenstraße 19   Untere Wallstr. 24
Miltenberg    Obernburg 
Montag bis Freitag von 9 – 12 Uhr  Montag bis Freitag von 9 – 12 Uhr 
Montag und Dienstag von 14 – 16 Uhr Mittwoch von 14 – 16 Uhr 
Daneben werden 14-tägig Sprechstunden angeboten im Rathaus Stadtprozelten, 
Hauptstr. 132
Beratungstermine können vereinbart werden unter:
Zentrales Telefon: 09371/6694920, E-Mail: bsa@4main.de
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 9 - 12 Uhr Mo. und Di. 14 - 16 Uhr 
Weitere Informationen zur BSA und zum Pflegestützpunkt finden Sie unter:
www.seniorenberatung-mil.de

Ökumenischer Hospizverein im Landkreis Miltenberg e.V.
 

Jetzt auch Beratungen im Amorbacher Rathaus 
Petra Berberich ist jeden Mittwoch von 13:00 bis 16:00 Uhr 
für Sie da. Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf. Tel: 
06022-70 93 084.

Beratung: Wir beraten Sie gerne individuell zu allen Themen um Erkrankung sowie 
Möglichkeiten des Hospiz- und Palliativ-Netzwerkes. Insbesondere bieten wir Unter-
stützung und Begleitung für schwerstkranke und sterbende Menschen in der Phase 
des Abschiednehmens. Unsere Angebote sind selbstverständlich kostenfrei.

 Ergänzende unabhängige  
Teilhabeberatung (EUTB)

Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) berät und informiert in Fra-
gen der Rehabilitation und Teilhabe alle Menschen mit Beeinträchtigungen, von Be-
einträchtigung bedrohte und Menschen mit (drohenden) Erkrankungen als auch deren 
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Angehörige. Die Beratung ist kostenlos. 
Die EUTB Miltenberg berät alle Ratsuchenden aus dem gesamten Landkreis Milten-
berg, im Einzelfall auch aufsuchend.
EUTB Miltenberg, Brückenstraße 17, Eingang über die Von-Stein-Straße, 63897 Mil-
tenberg, Tel: 09371/9493487, www.teilhabeberatung.de
Fr. Laumeister: diana.laumeister@awo-unterfranken.de
Fr. Jeffries: vanessa.jeffries@awo-unterfrankfen.de

Finanzamt Amorbach ist weiterhin nicht erreichbar!
Das Service-Zentrum an der Dienststelle Amorbach ist wegen der anhaltenden Stra-
ßenbauarbeiten aus Gründen der Sicherheit weiterhin bis einschließlich 31.12.23 
nicht erreichbar und daher komplett geschlossen. Es wird deshalb empfohlen das 
zweite Servicezentrum des Finanzamts am Dienstort Obernburg, Römerstraße 91, 
63785 Obernburg aufzusuchen. Erforderliche Formulare und Vordrucke stehen auf 
der Internetseite des Finanzamts unter der Rubrik „Formulare“ zum Download zur Ver-
fügung ggfs. kann auch eine postalische Zusendung der Vordrucke erfolgen.
Kontakt: 09373-2020

              Aufbaukurs Obstbaumschnitt  
- Restplätze frei!

Naturfreunde und Streuobstfans aufgepasst!
In Zusammenarbeit mit dem Landschaftspflegeverband Miltenberg e.V. findet ein 
Obstbaumschnittkurs im Südspessart statt. Hier erhalten Sie das theoretische und 
praktische Handwerkszeug, um Obstbäume richtig zu erhalten und zu pflegen.

Wann: 13. und 14. Januar 2024, jeweils von 9.00 – 17.00 Uhr
Wo: Dorfprozelten
Treffpunkt: Gasthaus Stern, Maingasse 5
Kursleiter: Josef Weimer
Kursinhalte: Aufbaukurs zum Vertiefen der Inhalte aus dem Grundkurs, Schnitt 

von mittelalten und alten Bäumen.
Auf Fragen und Bedürfnisse der Teilnehmenden wird gerne  
eingegangen!

Kosten: 87,50 € pro Person
Mitzubrin-
gen:

Schreibsachen, wettergeeignete Kleidung, festes Schuhwerk,  
Verpflegung, Ast-/Baumschere und Säge (falls vorhanden)

Anmeldung: bei Lena Batrla, mail@suedspessart.de oder Tel. 09376 9710-22

Am
tliche - Nachrichten - Allianz
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Ruheforst „Südspessart“ in Stadtprozelten
Kostenlose Führungen an folgenden Terminen:
Freitag, 12.01.2024
Freitag, 16.02.2024
Freitag, 22.03.2024
Treffpunkt ist der Parkplatz am Ruheforst „Südspessart“ um 14.00 Uhr.

Notartermine - Rathaus Faulbach
An jedem ersten Montag im Monat werden im Rathaus Faulbach Notartermine ange-
boten. Die Termine können von allen Bürgern der Allianzgemeinden in Anspruch 
genommen werden! Die nächsten Termine finden statt am:

Montag, 08. Januar 2024
Montag, 05. Februar 2024

Montag, 04. März 2024
Interessenten müssen ihren Termin selbst mit dem Notariat Miltenberg unter 
Tel.:09371/9779-0 vereinbaren.

Informationen aus dem Landratsamt Miltenberg
Montag und Dienstag 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Mittwoch  8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag  8.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Freitag   8.00 Uhr bis 13.00 Uhr
und nach Vereinbarung
Landratsamt Bürgerservice: 
Tel. Nr. 09371/501-0, Fax Nr. 09371/501-270,
Mail: buergerservice@lra-mil.de, Internet: www.landkreis-miltenberg.de

Abhaltung von Sprechtagen durch die Deutsche  
Rentenversicherung

Die deutsche Rentenversicherung hält für alle Arbeiter und Angestellten Sprechstun-
den ab. Den Versicherten wird damit Gelegenheit gegeben, sich in Fragen zu ihrer 
Rentenversicherung kostenlos beraten zu lassen. Bei dem Sprechtag wird auch eine 
mobile Datenstation eingesetzt, die es ermöglicht, unmittelbar über den Bildschirm die 
Vollständigkeit des Versicherungskontos zu prüfen und sofort eine schriftliche Aus-
kunft über die Höhe des bisher erworbenen Rentenanspruchs zu erteilen. 

Am
tli

ch
e -

 N
ac

hr
ich

te
n 

- A
llia

nz



Amts- und Mitteilungsblatt Südspessart vom 14.12.2023 – Seite 43

Versicherungsunterlagen, Ausweispapiere und bei Beratung für andere Personen wie 
z.B. Ehegatten, Eltern, auch eine schriftliche Vollmacht sind mitzubringen.
Die Sprechtage finden in Miltenberg – Ämtergebäude – Fährweg 35 (nicht Land-
ratsamt) immer montags und mittwochs in der Zeit von 08.30 - 12.00 Uhr und von 
13.00 - 15.00 Uhr statt.
Eine vorherige rechtzeitige Terminanfrage ist erforderlich. Die Terminvergabe  
erfolgt telefonisch unter Angabe der Versicherungsnummer beim Landratsamt Mil-
tenberg, jeweils montags bis mittwochs von 8.00 - 16.00 Uhr, donnerstags von 8.00 
- 18.00 Uhr und freitags von 8.00 - 13.00 Uhr unter der Tel.Nr. 09371/501-152
Sprechtage können ebenfalls in Stadtprozelten, Hauptstr. 132 (VG-Gebäude) wahr-
genommen werden. Der nächste Sprechtag in Stadtprozelten findet am Dienstag, 
den 06.02.2024 in der Zeit von 08.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 15.30 Uhr statt.
Auch hier ist eine vorherige, rechtzeitige Terminvergabe erforderlich. Die Termin- 
vergabe erfolgt telefonisch bei der Verwaltungsgemeinschaft Stadtprozelten jeweils 
montags bis freitags von 8.00 - 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr.: 09392/9760-0.

Versicherte ohne Termin können NICHT beraten werden!

Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes

                 Am Dienstag, den 09. Januar 2024 findet in der Zeit von 17:15 – 20:15 Uhr in 
der Verbandsschule Faulbach, An der Schule 1, ein Blutspendetermin statt.   

                      Verkehrssicherung an  
                      Bundes-, Staats-  und Kreisstraßen

Verkehrsgefährdung durch Bäume
Es kommt immer wieder vor, dass Bäume von benachbarten Grundstücken, die auf 
die Straße stürzen bzw. Äste, die in das Lichtraumprofil ragen, zu einer ernsten Gefahr 
für die Verkehrsteilnehmer werden. Es wird darauf hingewiesen, dass die Benutzer 
von öffentlichen Straßen nicht nur vor den Gefahren zu schützen sind, die ihnen aus 
dem Zustand der Straße bei zweckgerechter Benutzung drohen, sondern auch vor 
solchen Gefahren, die von Anliegergrundstücken ausgehen und auf die Straße über-
greifen können.
Nach der geltenden Rechtsprechung ist der Eigentümer oder Besitzer eines von ihm 
benutzten, an einer öffentlichen Straße liegenden Grundstückes verpflichtet, auf den 
Straßenverkehr gebührend Rücksicht zu nehmen und schädliche Einwirkungen, die 
von diesem Grundstück ausgehen und den öffentlichen Straßenverkehr gefährden, 
zu vermeiden. 

Staatliches Bauamt 
Aschaffenburg 
 
Hochbau 

Straßenbau  
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Aus diesem Grund sind Bäume, die entlang von Straßen stehen, von dem jeweiligen 
Eigentümer stets auf ihren Zustand hin zu prüfen. Soweit es sich um schadhafte Bäu-
me handelt, sind verkehrsgefährdende Kronenteile zu entfernen oder falls nötig die 
Bäume zu fällen. Gemäß dem Bundesnaturschutzgesetz (§ 39 Abs. 5 BNatSchG) ist 
das Fällen von Bäumen, Hecken und Gehölzen grundsätzlich nur im Zeitraum vom 
1. Oktober bis zum 28. Februar erlaubt. Diese Regelung sorgt dafür, dass brütende 
Vögel ihren Nachwuchs ungestört aufziehen können.
Die für den Verkehr erforderliche freie lichte Höhe an Straßen beträgt – senkrecht 
gemessen – 4,50 m, bei Rad- und Gehwegen 2,50m. Der Mindestabstand nach den 
Seiten – vom Fahrbahnrand ausgemessen – soll bei Bäumen deren Durchmesser 
größer als 8 cm ist ebenfalls 4,50 m betragen. Bei Ästen ist ein seitlicher Mindestab-
stand – gemessen vom Fahrbahnrand – von 1,50 m freizuhalten.
Das Staatliche Bauamt Aschaffenburg bittet alle Grundstückseigentümer, von de-
ren Grundstücken die oben genannten Gefahren ausgehen können, ihrer Sorgfalts-
pflicht nachzukommen, um so straf- und haftungsrechtliche Folgen vorzubeugen.
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- Es folgt der nicht amtliche Teil -

Nachhaltige Wärme 
für Familienfeste!

miltenberg@energieundhaus.com 0157 582 888 46

Energieeffiziente Lösungen für  
gemeinsame Momente!

Energieberatung Steffen Walter 
97904 Dorfprozelten

www.energieundhaus.com

Frohe Weihnachten!
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Wir bedanken uns 
bei all unseren Kunden, 

Freunden und Bekannten für 
das entgegengebrachte Vertrauen, 

wünschen ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gesundes erfolgreiches 

neues Jahr 2024.

 Familie Ulrich

Siedlungsstr. 22 • 97901 Altenbuch • Telefon 09392 / 8784
Mobil 0170 / 523 8784 • ulrichs-fliesen-team@t-online.de

Verlegung 
Ausstellung 

Verkauf- Service

ULRICH FLIESENULRICH FLIESEN
Meisterbetr ieb

Vom 
21.12.2023 - 05.01.2024
haben wir geschlossen. 

Ab 08.01.2024 
sind wir wieder 

für Sie da!
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Ein gesegnetes Weihnachtsfest, frohe und besinnliche Stunden an 
den Feiertagen, sowie ein gutes neues Jahr wünschen die Vereine von 

Altenbuch allen Ihren Mitgliedern, Freunden und Bürgern.

- Altenbucher Heimatverein
- Angelfreunde Altenbuch
- Brieftaubenzuchtverein 

„Spessarttreu Altenbuch“
- Bastelclub „Flotte Finger“
- CSU Ortsverband Altenbuch
- Dorfmusikanten Altenbuch
- Freie Wähler Altenbuch
- Freiwillige Feuerwehr Altenbuch 

mit Jugendwehr
- Gesangverein „Frohsinn“ 

Altenbuch
- Grinsclub Altenbuch

- GTEV D’Spessartbuam Altenbuch
- Kerbeverein Altenbuch
- Kolpingfamilie Altenbuch
- Pfarrgemeinde Altenbuch
- „Pusteblume“ 

Katholischer Kindergarten
- Obst- und Gartenbauverein
- Seniorengruppe Altenbuch
- Sportverein 1967 Altenbuch
- VdK Ortsverband Altenbuch
- Vereinsring Altenbuch

Ein gesegnetes Weihnachtsfest, frohe und besinnliche Stunden an 

Frohes Fest... 
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Gemeinde Altenbuch

Mitteilungen

GTEV D´ Spessartbuam Altenbuch
Einladung
Zu unserer Weihnachtsfeier am Sonntag 17.12.2023 um 15.00 Uhr im Trachtenheim, 
möchten wir alle Ehrenmitglieder, alle Aktiven und Passiven Mitglieder, die Kartenjod-
ler und die Zockerdirndl, unsere Freunde und Gönner, sowie ganz besonders unsere 
Jugend und deren Familienangehörigen herzlich einladen

Die Spessartbuam Altenbuch
Preisschafkopf der Kartenjodler

Samstag 13. Januar 2024, Trachtenheim Altenbuch, Einlass ab 18:00 Uhr
1.Preis 150€, Startgebühr 12€

Auf Euer Kommen freuen sich die Kartenjodler

Kerbeverein Altenbuch

 

Mitteilungen - Altenbuch
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Riesen-Feuerwerks-Verkauf 
ab 28.12.2023

in Richelbach, Hauptstr. 34 
AAcchhttuunngg  --  nneeuuee  AAddrreessssee!!

Öffnungszeiten:
288.12. von 9.0000 Uhr bis 18.300 Uhr 
2299.12. von 9.0000 Uhr bis 18.300 Uhr 
3300.12. von 9.0000 Uhr bis 188.0000 Uhr

Es erwartet Sie die gewohnt
reichhaltige Auswahl an allem,

was mit Silvester und Feuerwerk 
zu tun hat.

Franken-Feuerwerk Markus Trappiel, 
Schloßstr. 19, Umpfenbach,

Tel. 0 93 78 / 9 08 01 87
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Nach getaner Arbeit
Zeit zum Ausruhen …

Großheubach | Telefon 0 93 71 –  44 07 | hansenwerbung.de
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Ein herzliches 
Dankeschön 
an unsere Leser, 
Inserenten und 
Kommunen-Partner.

Fröhliche Weihnachten
und ein glückliches neues Jahr.

Ein herzliches 
Dankeschön 
an unsere Leser, 

Nach getaner Arbeit
Zeit zum Ausruhen …
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• Pflege

Betreuung•

Hauswirtschaftliche Unterstützung•

Essen auf Rädern•

Hausnotruf•
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Caritas. Weil es sich

einfach gut anfühlt!

Zuhause gut umsorgt!
SOZIALSTATION DORFPROZELTEN

Sozialstation Dorfprozelten

Hauptstraße 128 | 97904 Dorfprozelten

Tel. 0 93 92 / 64 76

www.caritas-mil.de
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                                    DDiiee  CCoolllleennbbeerrggeerr  OOrrttssvveerreeiinnee  
                              wwüünnsscchheenn  aallll  iihhrreenn  MMiittgglliieeddeerrnn  
                                uunndd  ddeerr  ggeessaammtteenn  BBeevvööllkkeerruunngg  
                                        eeiinn  ffrroohheess  WWeeiihhnnaacchhttssffeesstt,,  
                            ssoowwiiee  eeiinn  ggeessuunnddeess  uunndd  eerrffoollggrreeiicchheess  
                                                              JJaahhrr  22002244!!   

   
 
 
 
 
 

 Freiwillige Feuerwehr Collenberg  
 

 Freiwillige Feuerwehr Kirschfurt 
 

 BRK Bereitschaft Collenberg 
      Helfer vor Ort Gruppe 
 

 VdK Collenberg 
 

 Musikverein Collenberg e.V. 
 

 Gesangverein Fechenbach 1860  
      mit „Stimm-Art“ Collenberg 
 

 Gesangverein Reistenhausen e.V.  
      mit Chor „Man(n) singt“ 
 

 Elternbeirat der Volksschule 
  

 Elternbeirat Kindergarten St. Martin 
 
 Kolpingsfamilie Collenberg e.V. 

 

 Thomas Morus Verein – KJG 
 

 Seniorenteam 
 

 St. Johannisverein mit Kindergarten 
 

 Pfarrgemeinderat 
 

 
 
 
EEss  ggiibbtt  kkeeiinneenn  WWeegg  zzuumm  FFrriieeddeenn..  
                DDeerr  FFrriieeddeenn  iisstt  ddeerr  WWeegg. 
                           Mahatma Ghandi 
                              (1869-1948) 
 

 AV Kirschfurt 
 

 Brieftaubenverein 
 

 Burgfreunde Kollenburg e.V.  
Fe 

 Carneval-Club Fechenbach e.V. 
 

 Dorfliebe – lebendiges Collenberg 
 

 Fechebocher Kerb e.V. 
 

 Kerbeburschen Reistenhausen 
 

 Heimatverein Collenberg e.V.  
 

 Imkerverein Collenberg 
 

 KK-Schützenverein Fechenbach e.V.  
 

 MC Asphalt-Adler 
 

 Moto-Guzzi-Club „Kupferpaste“ 
 

 Obst- und Gartenbauvereine  
      Fechenbach und Reistenhausen 
 

 Schifferverein Reistenhausen e.V. 
 

 TSV Collenberg e.V.  
     mit allen Abteilungen 

 

 XCAUSE e.V. 
 

 CSU- Ortsverband Collenberg 
 

 Freie Bürger Collenberg 
 

 SPD Ortsverein Collenberg 
 

 
Die Vereinsvorstände haben der Einfachheit halber  
diesen Weg der Glückwünsche gewählt  
und gleichzeitig die Gemeindeverwaltung  
mit der Ausführung  beauftragt 
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Gemeinde Collenberg

Mitteilungen

BRK Bereitschaft Collenberg / Helfer vor Ort Gruppe

Die Helfer vor Ort Gruppe Collenberg bedankt sich bei allen 
Bürgerinnen und Bürgern für die Unterstützung in diesem Jahr! 

Unser besonderer Dank gilt: 

Der Gemeinde Collenberg für die tolle Unterstützung 

Der Kolpingfamilie Collenberg für die großzügige Spende am HvO Fest 

Und natürlich allen Spenderinnen und Spendern die uns auch in diesem Jahr finanziell 
unterstützt haben 

Ohne Ihre Hilfe können wir diesen Dienst finanziell nicht stemmen! 

Wir wünschen Ihnen allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest 
und alles Gute im neuen Jahr! 

 
Ihre Helfer vor Ort Gruppe Collenberg 

Senioren Collenberg
EINLADUNG zum Seniorennachmittag am 10. Januar 2024
Um 14.30 Uhr stellen wir, bei einer Wort – Gottes – Feier, das neue Jahr unter den 
Segen Gottes. Im Pfarrheim begrüßen wir das Jahr mit Texten und einem Austausch: 
Wie war Silvester und Neujahr in Eurer Kinder- und Jugendzeit?
Wir wünschen zum Christfest den Segen des menschgewordenen Gottessohnes und 
sein Geleit durch das Jahr 2024
Rosi, Mary und Team

Mitteilungen - Collenberg



Fechebocher Kerb

Freiwillige Feuerwehr Kirschfurt

Einladung zur Mitgliederversammlung
am 26. Januar 2024 um 20:00 Uhr in der Alten Schule Kirschfurt (Theresienhofstr. 7)           

Tagesordnung: 

Wir freuen uns auf Sie │ Ihre Feuerwehr Kirschfurt 

1. BegrŸ§ung
2. Totengedenken
3. Bericht des Vorstandes
4. Bericht des Kommandanten
5. Bericht des SchriftfŸhrers
6. Bericht des Jugendwartes
7. Bericht des Kassiers

8.Wahl der KassenprŸfer
9. Ehrungen

10.Gru§worte
11.WŸnsche, AntrŠge & Sonstiges

(bitte 14 Tage vorher schriftlich beim 
Vorstand einreichen)

Andreas Freiburg
BŸrgermeister

Thomas Heilmann
Kommandant

Claudia Giegerich
1. Vorstand
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Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Mediengestalter (m/w/d)

(20- bis 30-Stunden/Woche)

Dein Job:
►  Abwicklung und Gestaltung unserer Amts- und Mitteilungsblätter  
 in unserem Team sowie in Kontakt mit den Kommunen

►  Betreuung unserer technischen Tools wie z.B. unser  
 Redaktionssystem und unsere Amtsblatt-App

Das bringst du mit:
►  professionelle Kenntnisse in der Adobe Creative Suite (besonders InDesign),   
 Begeisterung für neue Technik sowie dem Optimieren von Arbeitsabläufen

►  Spaß am Gespräch mit unseren Geschäftspartnern

►  selbständiges und gewissenhaftes Arbeiten

►  Eigeninitative, Begeisterungsfähigkeit und Teamgeist

Was wir dir bieten:
► systematische Einarbeitung in alle Arbeitsabläufe

► angenehmes Arbeitsklima in einem super Team mit flachen Hierarchien

► einen sicheren und langfristigen Arbeitsplatz mit spannenden Aufgaben

Wer wir sind? Unter www.hansenwerbung.de erfährst du mehr über uns.

Interesse? Dann schicke uns deine Bewerbung  
an Anina Hansen, Mail: mediengestalter@hansenwerbung.de.

Du suchst eine neue berufliche Herausforderung  
in einem modernen Medienunternehmen?

Fliederweg 6 | 63920 Großheubach | www.hansenwerbung.de

A G E N T U R M A R K E T I N G M E D I E N
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Liebe Seniorinnen und Senioren, 
wir laden Sie zu einem kostenfreien Schnuppertag
in geselliger Runde ein. 
Verbringen Sie ungezwungene und
abwechslungsreiche Stunden mit uns. 
Für Ihr leibliches Wohl ist gesorgt. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen
und stehen Ihnen gerne von
Mo-Fr 8.00 – 17.00 Uhr
zur Verfügung. 

Liebe Grüße aus der Tagespfl ege

Der Besuch der Tagespfl ege wird ab
Pfl egegrad 2 für 2 Tage die Woche
komple�  von der Pfl egekasse fi nanziert.

tagespfl ege-mainspessart@gmx.de
www.mehrgenerationen-haus.de
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--- GASTHOF-PENSION ---

<Tel: 09392 7528 

* * 
Profie uruf 6esinnucfie Weifinacfiten 

sowie vie[ qesuncffieit für das neue Jafir, 
verbunden mit dem Dank für Ihre 

Treue 

* 
wünscfit Innen Pami[ie Vmscfieicf 

• *

* Wir haben geöffnet!

25.12. mittags 6is 15 Vlir 
26.12. mittags u. a6enas  

1( 
}lm 24.12.+31.12.+01.01. 

* 
6fei6t unsere (}aststätte gescfilossen   

*  11(

aus Dorfprozeltenaus Dorfprozelten

Am 24.12. + 31.12. + 01.01. + 02.01.
bleibt unsere Gaststätte geschlossen.

Frohe 
Weihnachten!
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Anna Heßler • Taktil Physiotherapie
Josef-Schmitt-Str. 4 • 97903 Collenberg 
Tel. 09376 9748625 • www.taktil-physio.de

Das Team von Taktil
wünscht allen 
FROHE WEIHNACHTEN 
und alles Gute 
für das neue Jahr!

Weihnachten!
Weihnachten!
Weihnachten!
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STADT-APOTHEKE · Anneli Borgwardt-Weiskopf e.K. 
Hauptstraße 139 • 97909 Stadtprozelten • Tel. 0 93 92 / 9 79 00 
Öffnungszeiten: Mo - Fr 9:00 - 13:00 und 14:30 - 18:00 Uhr • Sa 9:00 - 12:30 Uhr

Wir danken allen unseren Kunden  
für das entgegengebrachte Vertrauen

und wünschen ein friedvolles und
besinnliches Weihnachtsfest  

sowie einen gesunden Start
ins Neue Jahr.

Familie Borgwardt und Team Telefon  0 93 92 / 97 90 0 
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Frische Kartoffeln, mehlig- und festkochend, direkt vom Bauern, zu verkaufen. 
Menge nach Wunsch ab 5 kg. Regelmäßige Lieferung frei Haus. 

Fam. Keck, Freudenberg, Dürrbachweg 22.
Bestellung unter: Tel. oder WhatsApp 0151 46621666

Kolpingsfamilie Collenberg

 
 

Einladung  
zur Winterwanderung  
nach Freudenberg am 20.01.2024  
 
dort wollen wir uns um 17.30 Uhr zu ein paar gemütlichen Stunden im 
Restaurant-Café Badesee treffen.  

Um dorthin zu kommen, gibt es folgende Möglichkeiten:  
➢ direkt mit dem Auto nach Freudenberg fahren  
➢ zu Fuß über Fahrradweg und Schleuse  
Treffpunkt:  
• 16.20 Uhr ab „Hencheplatz“ 
• 16.30 Uhr ab „Alte Kirche Reistenhausen“  

Mit Fackeln geht es dann wieder zurück!  
(unsere Kleinsten dürfen auch ihre Laternen mitbringen)  
Wir bitten um telefonische Anmeldung bis Montag, 15.01.2024 bei 
Sabrina Laßek unter Tel. 09376-9749339 oder 01758716267.  
Wir bedanken uns bei allen die uns 2023 tatkräftig unterstützt haben!  
Die Vorstandschaft 

 

direkt mit dem Auto nach Freudenberg fahren 

Mitteilungen - Collenberg
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Die Ortsvereine 

von Dorfprozelten wünschen 

Ihren Mitgliedern und allen 

Bürgerinnen und Bürger 

fröhliche Weihnachten 

und ein gesundes 

sowie zufriedenes 

Jahr 2024. 

IN DER STILLE 

UND GEDULD 

DES WINTERS 

LIEGT DIE KRAFT 

FÜR DAS NEUE. 

Angelsportverein 

Carneval-Club „Dabbefänger“

CSU Ortsverband

Freie Wähler Ortsverband 

Fischerzun�  e.V.

Katholischer Frauenbund

Freiwillige Feuerwehr

Fanclub Spessart-Adler

Garten- u. Verschönerungsverein

Heimat- u. Geschichtsverein

St. Johannisverein e.V.

Kerbeburschen

Katholische Junge Gemeinde

Musikverein „Frankonia“

Pfarrgemeinderat

Rotes Kreuz

SPD Ortsverein

St. Nikolaus Schiff erverein e.V.

Schützenverein 1869 e.V.

Turn- u. Sportverein TuS09 e.V.

Tennisclub e.V.

Wanderfalken

VdK Ortsverband

Vereinsring
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Gemeinde Dorfprozelten

Mitteilungen

Am jenseitigen Ufer wartet der Herr.

Nachruf
Die Fischerzunft e.V. Dorfprozelten nimmt Abschied von

Herrn Wilhelm Weber
Tief bewegt haben wir die Nachricht vom Tod unseres Zunftmitglieds Willi erhalten, der 
am 15. November 2023 plötzlich und unerwartet im Alter von 89 Jahren verstarb.

Willi Weber wurde 1992 in den damaligen Fischerverein aufgenommen. 

Für seine langjährige Mitgliedschaft wurde er mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet.

Wir trauern mit seinen Angehörigen und sagen Dank für die Zeit, die Willi Weber Mit-
glied in unserer Fischerzunft war.

Wir werden Willi nicht vergessen und ihm ein ehrendes Andenken bewahren

Die Mitglieder der Fischerzunft

Gottesdienst der Sebastiani-Bruderschaft
Freitag 19. Januar 2024 – 18.30 Uhr
in der St. Vitus-Kirche Dorfprozelten
Den Gottesdienst hält Domvikar Paul Weismantel.
An diesem Abend findet der jährliche Opfergang zugunsten 
der Bruderschaft in Dorfprozelten statt. Wir danken jedem 
Gottesdienstbesucher bereits heute für die Unterstützung.  
Im Anschluss an den Gottesdienst wird uns Paul Weismantel 
zu einem Kurzvortrag im Pfarrheim begrüßen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Sebastiani Bruderschaft Dorfprozelten – Wolfgang Huskitsch

Mitteilungen - Dorfprozelten
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St. Nikolaus-Schifferverein e.V. Dorfprozelten
Zur ordentlichen Generalversammlung des 
St. Nikolaus Schiffervereins  ergeht hiermit an alle 
Mitglieder herzliche 

E I N L A D U N G
Am Samstag, den 13. Januar 2024 hält der Schifferverein seinen 

Jahrtag. Um 10.00 Uhr beginnt im Gasthaus „Zum goldenen Stern“ die ordentliche 
Generalversammlung. 
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Bericht des 1.Vorsitzenden über die Geschäftsjahr 2023
4. Kassenbericht
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung
7. Neuwahlen der Vorstandschaft
8. Ehrungen
9. Verschiedenes
10. Termine, Wünsche und Anträge
11. Schlusswort
Zum gemeinsamen Kirchgang treffen wir uns am Sonntag, 14. Januar 2024 um 
10.15 Uhr am alten Rathaus. Um 10.30 Uhr findet die Hl. Messe für die lebenden und  
verstorbenen Mitglieder des Vereins statt.
Hierzu laden wir alle Mitglieder recht herzlich ein.
Die Vorstandschaft

            Frauenbund Dorfprozelten
Zum 31.12. 2023 ist der Frauenbund Dorfprozelten aufgelöst.

Das vorhandene Konto wird gelöscht und das Restguthaben gespendet.
Die Vorstandschaft des Zweigvereins sagt danke für das entgegengebrachte  

Vertrauen und wünscht euch allen Gottes Segen für die Zukunft.

Mi
tte

ilu
ng

en
 - 

Do
rfp

ro
ze

lte
n



Vielen Dank für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen! 
Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2024!
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TUS 09 Dorfprozelten

Der TTUUSS  0099  DDoorrffpprroozzeelltteenn bedankt sich bei 

Allen treuen, zahlreichen Zuschauer für 

die UUnntteerrssttüüttzzuunngg unserer Mannschaften 

im Jahr 2023. 

Gleichzeitig laden wir die Bevölkerung zu unserer 

traditionellen CChhrriissttbbaauummvveerrlloossuunngg  

((HHaauuppttpprreeiiss  PPllaayy  SSttaattiioonn  55  SSlliimm))  

aamm  2266..1122..22002233 im Sportheim herzlich Ein. Beginn ist 19.30 uhr 

Ebenso weisen wir daraufhin, dass am 0055..0011..22002244 wieder ein 

PPrreeiisssscchhaaffkkooppff im Sportheim stattfindet. Zu gewinnen sind 

150,--100,--und 50,- € als Geldpreise sowie weitere 

Sachpreise.  

Die Startgebühr beträgt 10,-€. Beginn ist um 20.00 Uhr.  

Mitteilungen - Dorfprozelten



Bauplatz mit 639 m2 im Hessengraben in Dorfprozelten
voll erschlossen und maklerfrei abzugeben. Preis: VB.

Bei Interesse - Kontakt: 0175-5607204
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Fischerzunft e.V. Dorfprozelten - Angelkarten 2024 Fischerzunft e.V. Dorfprozelten - Angelkarten 2024

                               -  Termin der Angelkartenausgabe  -

Die vorbestellten Angel-Jahreskarten der Fischerzunft e.V. Dorfprozelten für 2024
können am

    Samstag, dem 30. Dezember 2023, von 11.00 bis 13.00 Uhr

                   am Dorfplatz in Dorfprozelten, Schulstraße,  abgeholt werden.

Bitte Fangliste mitbringen.

Hinweis: Es werden nur die vorbestellten Karten ausgegeben.

Petri Heil und frohe Weihnachten                       Bestellungen bitte bis 29.12.2023 an:

Fischerzunft e.V. Dorfprozelten                          E-Mail: f.zunft.Dorfprozelten@gmail.com

http://www.fischerzunft-dorfprozelten.de

Heimat- und Geschichtsverein

Ein Geschenktipp zu Weihnachten:
„Schulbuch“  Klassenfotos von 1600 - 1998  17.00 €
„Schulbuch“ Klassenfotos von 1998 - 2021    19.00 €
Dorfprozelten Teil 2     18,00 € 
Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen, 
die dem Leben seinen Wert geben. Wilhelm von Humboldt
unsere Homepage immer aktuell:
heimat-geschichtsverein-dorfprozelten.de

Danke sagt das Vorstandsteam des Heimat- und Geschichtsvereins 
Dorfprozelten  für Eure Unterstützung.
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Liebe Pa� en� nnen und Pa� enten, 
mit Bedauern teilen wir mit, dass unsere Zahnarztpraxis
an der Henneburg in Stadtprozelten zum 1.1.2024 schließt. 

Herzlichen Dank für Ihr langjähriges Vertrauen! 

Frau Miglo, Herr Dr. Biber sowie das gesamte Team
aus Stadtprozelten setzen ihre zahnärztliche Tä� gkeit
in unserer Stammpraxis am spitzen Turm in Wertheim wie gewohnt fort. 
Wir laden Sie herzlich dazu ein, die Betreuung Ihrer Zahngesundheit dort 
for� ühren zu lassen. 

Wir freuen uns Sie! 

Dr. Stefan Ries, Dr. Daniel Werner & das ganze Team der Zahnarztpraxis am spitzen Turm
Gerbergasse 10 in Wertheim

Telefon 09342 7054

Am 27.12.23 und 02.01.24
bleibt unser Geschäft geschlossen.

Am 03.01.24 und 04.01.24 halbtags geöff net.
Ab 05.01.24 sind wir wieder wie gewohnt für Sie da.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie
eine stimmungsvolle Adventszeit,
ein besinnliches Weihnachtsfest

            und einen guten Start ins neue Jahr!

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Treue.
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Allen unseren Kunden, Freunden 
und Verwandten wünschen wir 

besinnliche und frohe Weihnachtsfeiertage 
und ein gutes Neues Jahr. 

Bleibt alle gesund.

Das Team der Bäckerei Zöller, Dorfprozelten
In der 1. Januarwoche bleibt unsere Bäckerei geschlossen. 

Öffnungszeiten:
Mo. 9.00 - 12.00
Di. + Do. 14.00 - 18.00
Sa. 10.00 - 12.00

oder nach tel. Vereinbarung

Hauptstr. 114
97909 Stadtprozelten
Tel. 0 93 92 - 64 28
Mobil 0152 - 09 86 28 63
eMail: manuela_tauchmann@web.de
www.schneiderei-tauchmann.de

Mein Geschäft ist 
vom 21.12.2023 bis 07.01.2024 

geschlossen.

Danke
für das entgegengebrachte 

Vertrauen und die Geduld - 
wir wünschen ein frohes und 
besinnliche Weihnachten und 

ein gutes, friedliches
neues Jahr 2024.

Ihr Team vom
Änderungsservice
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Weinbau 

Prechtl
Wir wünschen ALLEN

ein gesundes, glückliches &
fröhliches Weihnachtsfest!
Im neuen Jahr alles Gute, 
Gesundheit und Frieden.
Für Ihre Treue sagen wir

herzlichen Dank, 

Ihre Familie Prechtl.

Höhbergstraße 12 ▪ 97904 Dorfprozelten
Tel. 09392 6392

Zur Verstärkung für unser Team
im Hauptgeschäft Collenberg

 suchen wir eine nette

Verkäuferin
(Teilzeit ca. 80 Stunden)

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung!
Mobil: 0151/21319082

Tel: 09376/208
www.fuchs-1812.de
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Angebot im Dezember!
FRIZZI SECCO

je 0,75 Liter 
7,00 Euro

Silvaner trocken Qualitätswein
VDP.GUTSWEIN

je 0,75 Liter 
7,00 Euro

Weinverkaufsstelle Hofkeller
Familie Prechtl

Höhbergstraße 12
97904 Dorfprozelten

Tel. 09392-6392

Hofthiergarten 7 
97909 Stadtprozelten-Hofthiergarten 

Telefon 0 93 92 / 9 35 35 95

-  Rindfleisch aus
eigener Mutterkuhhaltung

- Wurst aus eigener Produktion
- Catering
- Dry Aged Beef und Barbecue
- Lohnschlachtung

Unsere Öff nungszeiten: 
Mo., Di.: 15 – 18 Uhr  •  Mi.: geschlossen  •  Do., Fr.: 8 – 12 Uhr und 14 – 18 Uhr  •  Sa.: 8 – 13 Uhr

Unsere Öff nungszeiten: 
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Unser Angebot zu Weihnachten:
  Rindspezialitäten vom eigenen Rind
  Spezialitäten vom Schwein
  Lammvariationen der Schäferei Grammling
  Spezialitäten vom Wild
Bestellungen nehmen wir gerne ab sofort 
bis zum 16.12.2023 entgegen.
ACHTUNG: Am Samstag, den 23.12.23 schließen wir 
unser Geschäft bereits um 11:00 Uhr. 
Wir bitten Sie für diesen Tag um Vorbestellung.

Wir wünschen Ihnen Wir wünschen Ihnen 
ein schönes und ein schönes und 

besinnliches besinnliches 
Weihnachtsfest Weihnachtsfest 

sowie einen guten sowie einen guten 
Rutsch ins neue Jahr!Rutsch ins neue Jahr!
Ihre Hofmetzgerei Birkholz

Unsere Metzgerei ist vom 
27.12.2023 bis einschließlich 
10.01.2024 geschlossen. 
Ab 11.01.2024 sind wir wieder 
für Sie da.
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Die Ortsvereine aus Faulbach und Breitenbrunn wünschen ihren 

Mitgliedern und allen Bürgerinnen und Bürgern 

ein besinnliches Weihnachtsfest 

und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2024 
 
 Asphaltadler Faulbach  
 Brieftaubenverein Faulbach 
 CSU-Ortsverband Faulbach-Breitenbrunn 
 Faschingsgesellschaft Faulbach e.V. 
 FCB-Fanclub Bavaria Faulbach 
 FCN-Fanclub “Glubb-Szene” Faulbach e.V. 
 Fränk. Trachtenkapelle Breitenbrunn e.V. 
 Freiwillige Feuerwehr Faulbach 
 Freiwillige Feuerwehr Breitenbrunn 
 Fremdenverkehrsverein Breitenbrunn 
 Gebirgstrachtenverein „Holzhacker“  
     Faulbach 
 Gesangverein „Liedertafel“ Faulbach 
 Gesangverein „Cäcilia“ Breitenbrunn 
 Imkerverein Faulbach 
 IGF Interessengemeinschaft Faulb. Bürger 
 Kerbeverein Faulbach seit 1870 e.V. 
 Kerbeburschen Breitenbrunn 
 KiTa Regenbogenland Elternbeirat 
 

 Kerbeburschen Breitenbrunn 
 KiTa Regenbogenland Elternbeirat 
 Motorradclub Altenbuch-Faulbach 
 Motorradkumpels Faulbach 
 Pilsbierfreunde Faulbach e.V. 
 Reit- u. Fahrclub Breitenbrunn e.V. 
 Rot-Kreuz-Kolonne Faulbach 
 Schiffer- und Fischerverein Faulbach 
 Schützenverein Faulbach e.V. 
 SPD-Ortsverein Faulbach 
 Spielmannszug Faulbach e.V. 
 Sportanglerclub Faulbach e.V. 
 Sportfreunde Breitenbrunn 
 Sportverein Faulbach e.V. 
 St.-Johanniszweigverein Faulbach e.V. 
 Turnverein Faulbach e.V. 
 Verein Deutsch. Schäferhunde Faulbach 
 Wanderfreunde Breitenbrunn 



Suche Ackerflächen/Wiesen zur Pacht 
oder Kauf für aktive landwirtschaftliche 

Nutzung.
Kontakt: Tel. 0151/62920549
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Gemeinde Faulbach

Mitteilungen

FCN Fan-Club Faulbach

Gemäß unserer Satzung laden wir alle Mitglieder des FCN Fanclubs Faulbach zu unserer
Generalversammlung am 05.01.2024 ins Sportheim des SV Faulbach ein.
Beginn der Versammlung ist um 19 Uhr.

Tagesordnung:
1. Tätigkeitsbericht des Vorstands
2. Bericht des Kassiers und Kassenprüfung
3. Entlastung des Vorstands
4. Neuwahl der Vorstandschaft
5. Geplante Aktivitäten im Jahr 2024
6. Sonstiges, Wünsche & Anträge
7. Aufnahme neuer Mitglieder

Wir freuen uns auf Euer zahlreiches Erscheinen.

Die Vorstandschaft

Generalversammlung des 1. FC Nürnberg
Fanclubs „Glubb-Szene“ Faulbach e.V.

Leidenschaft
statt Kommerz!
Jetzt Mitglied werden!
www.fcn-faulbach.de

Mitteilungen - Faulbach



www.stadtwerke-wertheim.de

Wir wünschen

und einen guten 
Start ins neue Jahr

frohe Weihnachtenfrohe Weihnachten

SWW_Anz_Weihnachten23_210x297_20231028.indd   1SWW_Anz_Weihnachten23_210x297_20231028.indd   1 30.10.23   14:1330.10.23   14:13

Amts- und Mitteilungsblatt Südspessart vom 14.12.2023 – Seite 82



Amts- und Mitteilungsblatt Südspessart vom 14.12.2023 – Seite 83

Gesangverein Liedertafel Faulbach

Mitteilungen - Faulbach
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Kath.-Öffentliche Bücherei Faulbach

Sportangler-Club Faulbach 1963 e.V.
Öffentlicher Fischverkauf des Sportangler-Club Faulbach

Der Sportangler-Club Faulbach veranstaltet am 23.12.2023 einen öffentlichen  
Fischverkauf.(nur Abholung, kein Verzehr vor Ort)

Der Verkauf erfolgt nur an Personen, die bis zum 16.12.2023 vorbestellt haben.
Die Vorbestellung erfolgt bei Marco Zwiesler.

Telefon: 0170 2201071 (bitte nur werktags von 18:00 – 20:00 Uhr anrufen).
Wir bieten folgende Spezialitäten an:

- Portion Brathering (hausgemacht mit Mainfischli nach SAC Faulbach Rezept)
- geräucherte Forelle (nach traditionellem SAC Faulbach Rezept)

- eingelegte/gewürzte Forelle (zum selber backen, mit SAC Faulbach Fischgewürz)
- geräucherte Makrele (Geheimtipp des SAC Faulbach )

(Die Mengen sind wie im vergangenen Jahr begrenzt, schnell sein lohnt sich)
Auf zahlreiche Bestellungen freuen sich die Mitglieder

des Sportangler-Club Faulbach
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RUFprivat GmbH • Industrieweg 15 • 63924 Kleinheubach • Tel.: (0 93 71) 98 98 40 • www.rufprivat.de
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Bei Interesse bitte Bewerbung an: bewerbung.miriam.ruf@rufprivat.de 

Projektleiter
(m/w/d)

Projektleiter (m/w/d)

Deine Aufgaben:
- Kundenberatung- und betreuung
- Erstellung von Angeboten
-  Vorbereitung, Planung und Abwicklung unserer Projekte  

(Neubau, Modernisierung, Instandsetzung)

Dich erwartet:
- Ein junges & motiviertes Team
- Wertschätzung und volle Unterstützung deines jungen Chefs
- Ein sicherer, zukunftsorientierter & abwechslungsreicher Job
-  Übertarifliche Bezahlung mit Weihnachts- und Urlaubsgeld,  

betr. Altersvorsorge sowie 30 Tage Urlaub
- Moderne Ausstattung für deinen Arbeitsplatz
- Angenehme & flexible Arbeitszeiten
- Verschiedene Firmenevents mit Wiederholungsbedarf

Starte jetzt DEINE Zukunft 

und komm in unser Team!
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… und ein glückliches, sowie gesundes neues Jahr 

wünscht Ihr Hennig-Team!
Frohe Weihnachten …

hennig-haus.de
Mehr Info unter: Tel. 09371-9742-0

Hennig Haus GmbH & Co. KG • Stammsitz u. Ausstellung: Großheubach
Ausstellung: Aschaffenburg bei Möbel Kempf
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eFrohe Weihnachten …

Unsere Ausstellungen in Großheubach und Aschaffenburg haben am 
Fr. 22.12.2023 bis 12 Uhr geöffnet. Ab Sa. 23.12.2023 bis einschl. Fr. 05.01.2024 

bleiben die Ausstellungen geschlossen. Ab Mo. 08.01.2024 sind wir wieder für Sie da!
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Ihr Damenmodefachgeschäft in Bürgstadt gegenüber Rewe

wunderschöne Strickjacken und
kuschelige Thermo-Hosen  

für die kalte Jahreszeit
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ANMELDUNG: T (0 93 75) 2 84 
ODER WWW.KIRCHGAESSNER-

GMBH.COM/VORTRAG-TERMINE
Wendelin-Rauch-Straße 4

 97896 Freudenberg

Schönes neues Bad 
mit klugen 

kleinen Schritten.
Komfort durch 

eine Teilsanierung.

Besuchen 
Sie unsere 

Fachvorträge
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Turnverein Faulbach

TT-Männer Meister B-Klasse 3TT-Männer Meister B-Klasse 3

Die beiden Mannschaften mit TV-Vorstand Thorsten Weiß sowie Abteilungsleiterin Kornelia Roth

Die Tischtennismannschaft Herren 1 vom 
TV-Faulbach 1920 e.V. hat in der Saison von 
2022/2023 in der Bezirksklasse C Gruppe 3 
Miltenberg die Meisterschaft gewonnen und 
ist in die Bezirksklasse 2 aufgestiegen. Am 
Aufstieg haben folgende Spieler*innen ihren 
Beitrag geleistet. Sebastian Kirchner, 
Thorsten Wichmann, Philipp Hegmann, 
Robin Geis, Andre Wittmayer, Tobias Jekeli, 
Dustin Fuchs, Erwin Fertig, Boris Umscheid 
und die Abteilungsleiterin Kornelia Roth. Der 
Turnverein, vertreten durch den Vorstand 
Thorsten Weiß, beglückwünschte hierzu die 
Mannschaft zu dieser tollen Leistung.
Zugleich wurden die neuen Trikots vorgestellt, 
die der Turnverein und das Natursteinwerk 
Umscheid, vertreten durch den Spieler Boris 
Umscheid, gesponsert haben.
Kornelia Roth, die selbst über vier Jahr-
zehnte die Sportart betreibt, bedankte sich 
als Abteilungsleiterin im Namen aller 
Spieler*innen für die neuen Trikots. 
Die momentane Begeisterung, die in 
Deutschland beim Tischtennis herrscht, hat 

auch unsere Abteilung erreicht und somit 
konnte zur neuen Saison auch zusätzlich 
eine 2. Mannschaft in den Spielbetrieb 
gehen. Beide Mannschaften belegen zur Zeit 
vordere Plätze, was besonders für die erste 
Mannschaft nach dem Aufstieg eine sehr 
gute Leistung darstellt. Da Tischtennis 
altersunabhängig betrieben werden kann, 
finden sich in unseren Mannschaften aktuell 
Spieler und Spielerinnen im Alter von 17 bis 
69 Jahre zusammen, um die kleinen Bälle 
über die Tische zu spielen.
Vielleicht möchte der eine oder andere, der 
mal Tischtennis gespielt hat, wieder mit dem 
Sport anfangen, denn es ist nie zu spät und 
man ist nie zu alt. Der beste Beweis ist unser 
Spieler Erwin Fertig, der über 40 Jahre aktiv 
an Turnieren und Mannschaftswettkämpfen 
erfolgreich teilnimmt, und bald 70 Jahre alt 
wird. 
Die Trainingszeiten für Erwachsene:
Montags 20 bis 22 Uhr in der TV Halle
Weitere Trainingszeiten finden Sie unter: 
www.tv-faulbach.de

Foto: TVF

Mitteilungen - Faulbach



Küchen-Manufaktur

Viel Spaß beim Backen,
ein frohes Weihnachtsfest

und alles Gute
im neuen Jahr
wünscht Ihnen

und das gesamte Team von
Heike Wild
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KITA Regenbogen
Mitteilungen - Faulbach
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®

Freudenberger Str. 56-58  I  63927 Bürgstadt  I  Tel. 0 93 71 - 9 77 70

WIR WÜNSCHEN IHNEN ALLEN

FROHE

Christine Tausch und Doris Reichert-Muders
mit dem Team der Reichert Möbelwerkstätte

&
EIN GUTES NEUES JAHR

Weihnachten
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Frohe WeihnachtenFrohe  Weihnachten

Viel Glück und Gesundheit 

im neuen Jahr wünschen 

die Vereine aus Stadtprozelten und Neuenbuch

allen Mitgliedern, Freunden, Gönnern und Bürgern.

Vereine aus Stadtprozelten und Neuenbuch:
- CSU Ortsverband Stadtprozelten-Neuenbuch
- DJK-TSV Stadtprozelten
- DITIB – Türkisch Islamische Gemeinde 
 zu Stadtprozelten e.V.
- Erlebnisraum MenschNatur e.V.
- Freiwillige Feuerwehr Stadtprozelten 
- Freiwillige Feuerwehr Neuenbuch 
- Freie Wählergemeinschaft 
 Stadtprozelten-Neuenbuch
- Jagdgenossenschaft Neuenbuch
- Jugendgruppe Neuenbuch
- Kath. Frauenbund Stadtprozelten
- Kindergarten „Arche Noah“
- Kerbeburschen Stadtprozelten

- Kerbeverein Neuenbuch
- Motorradfreunde Neuenbuch
- Musikverein Henneburg e.V.
- Neuenbucher Musikanten
- Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung 

„St. Judas Thaddäus“ Neuenbuch
- Pfarrgemeinde „Mariä Himmelfahrt“
- Schäfflertanzgruppe Stadtprozelten
- Schifferverein Stadtprozelten
- SPD Ortsverein Stadtprozelten-Neuenbuch
- Stammtisch Maßkanne Neuenbuch
- VdK Neuenbuch
- VdK Stadtprozelten
- Volkstanzgruppe „Henneburg“
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Stadt Stadtprozelten

Mitteilungen

VdK Ortsverband Dorfprozelten
Wir wünschen unseren VdK-Mitgliedern aus dem Ortsteil Neuenbuch und Ihren Familien 
eine schöne Adventszeit, schöne Weihnachten und alles Gute für das neue Jahr.
VdK Ortsverband Dorfprozelten
Die Vorstandschaft

Freiwillige Feuerwehr Stadtprozelten
 

Freiwillige Feuerwehr Stadtprozelten 
 

Einladung zum Wildschweingrillen 
 

Die Freiwillige Feuerwehr Stadtprozelten    
lädt alle Freunde des Wildgenusses am   
 

Donnerstag, 28.12.2023 ab 15.00 Uhr 
 

ins Feuerwehrhaus, 
Brandenburger Straße, recht herzlich ein. 

 
Wir grillen für Sie Wildschweinbratwürste sowie ein ganzes Wildschwein aus dem 

heimischen Spessartwald. 
Auf Ihren Besuch freut sich 

Ihre Freiwillige Feuerwehr Stadtprozelten 
Auch Wanderer sind 
herzlich willkommen! 

NEU!  
Wir akzeptieren den Spessart Gutschein. 

Mitteilungen - Stadtprozelten



Amts- und Mitteilungsblatt Südspessart vom 14.12.2023 – Seite 96

Messfeier im Kerzenschein

 

Lichtergottesdienst 
am Dienstag, 19.12.2023 um 18:30 Uhr 

in der Pfarrkirche Stadtprozelten. 
Anschließend adventlicher Umtrunk im Pfarrhof. 

 

 
 

E 
I 
N 
L 
A 
D 
U 
N 
G 

 
Bitte bringen Sie eine Kerze mit! 
 

Euer Gemeindeteam 

Jugendgruppe Neuenbuch e.V.
Glühweinfest in Neuenbuch
Der Kerbeverein Neuenbuch und die Jugendgruppe 
Neuenbuch laden am Freitag, den 22.12., ab 18.00 
Uhr zum Glühweinfest an der alten Schule ein.
Für das leibliche Wohl in Form von Glühwein, Kinder-
punsch und Leckereien vom Grill ist gesorgt.
Wir freuen uns auf Euer Kommen und ein paar  
gemütliche Stunden!

Mitteilungen Allgemeine

Allianz

                 Volkshochschule Miltenberg
Freuen Sie sich auf das neue vhs-Programm Frühjahr 2024! Ab Freitag, 
15.12.2023, 09.00 Uhr, finden Sie es unter www.vhs-miltenberg.de im Internet!
Eine Anmeldung ist ab diesem Zeitpunkt rund um die Uhr über die Homepage möglich. 
Anmelden kann man sich per Post, per Internet und persönlich in der Geschäftsstelle 
am Engelplatz in Miltenberg (Öffnungszeiten Montag bis Freitag, 09.00 bis 13.00 Uhr, 
Donnerstag von 09.00 bis 18.00 Uhr).

 

Mi
tte

ilu
ng

en
 - 

St
ad

tp
ro

ze
lte

n



Amts- und Mitteilungsblatt Südspessart vom 14.12.2023 – Seite 97

Die Geschäftsstelle der Volkshochschule Miltenberg im Rathaus am Engelplatz hat 
während der Weihnachtsferien von Montag, 25.12.2023, bis einschließlich Freitag, 
05.01.2024, geschlossen.
Volkshochschule Miltenberg und Umgebung – Info und Anmeldung unter 
09371/404-146, Fax: 09371/404-101, Engelplatz 69, 63897 Miltenberg

Naturpark Spessart e.V.

Wanderung zur Burg Wildenstein
Donnerstag 04.01.2024, 11:15 Uhr - 18:30 Uhr
Bei dieser Wanderung erfahrt ihr viel über die Geishöhe und den Spessart. Wir treffen 
uns am Bahnhof in Dorfprozelten und fahren gemeinsam mit Bus/Bahn nach Wilden-
see. Über die Geishöhe geht es auf alten, historischen Wegen nach Hobbach. Nach 
einer Einkehr gehen wir zurück zum Ausgangspunkt. Rucksackverpflegung empfeh-
lenswert. Laufstrecke 8 km. Kosten: 10 €, Kinder 4 € inkl. Fahrschein.
Treffpunkt: Bahnhof Dorfprozelten, Frühlingsstraße, 97904 Dorfporzelten
Infos bei Naturparkführer Albert Steffl unter 0175 6135506 oder alb.ahner@t-online.de

Bayerischer Bauernverband
Gesundheitswoche in Bad Füssing 2024
Der Bayerische Bauernverband (BBV) bietet für die Zeit vom 24.02. - 02.03.2024 eine 
Gesundheitswoche in Bad Füssing an. Bei dem einwöchigen Aufenthalt können die 
TeilnehmerInnen jeweils von Samstag bis Samstag mit einem täglich wechselnden 
Gesundheits- und Bewegungsprogramm entspannen. Hin- und Rückfahrt erfolgt im 
Reisebus. Die Fahrt ist für alle Interessierten offen, nicht nur für BBV Mitglieder.
Informationen und Anmeldeformular erhalten Sie ab sofort beim BBV, Frau Krebs, 
unter 06021-42942 14.  

Frauenunion Südspessart
Frauenunion Südspessart –

die #politikmacherinnen im Südspessart
wünschen allen Mitglieder

ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest
und einen guten Start in das Jahr 2024!

Gina Gehrig-Spanlang
1. Vorsitzende Frauenunion Südspessart

Südspessart

 

Mitteilungen - Allgem
ein - Allianz
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Veranstaltungskalender

Altenbuch
14.12. Gemeinderatssitzung im Bürgerhaus, 19 Uhr, Gemeinderat Altenbuch
17.12. Weihnachtsfeier im Trachtenheim, 15 Uhr, GTEV
17.12. Registrierungsaktion der DKMS am Sportgelände, 14 Uhr, SVA
28.12. Abschlusswanderung, GTEV
29.12. Abschlusswanderung, Gesangverein
30.12. Lakefleischessen in der Festhalle, 10 Uhr, Kerbeverein Altenbuch
06.01. Kerbewanderung, Kerbeverein
06.01. Winterwanderung, Kolping
06.01. Generalversammlung mit Neuwahl im Trachtenheim, 20 Uhr, FFW Altenbuch
13.01. Preisschafkopf im Trachtenheim, 18 Uhr, Kartenjodler
13.01. Christbaumsammlung

Collenberg
15.12.  Adventsfest Grundschule Collenberg
 16:00 – 19:00 Uhr Grundschule Collenberg
16.12.  Weihnachtsfeier TSV Collenberg, 19:00 Uhr Sportheim Collenberg
18.12.  Sitzung des Gemeinderates, 19:30 Uhr Sitzungssaal Rathaus
26.12.  X-Mas Fete, Xcause e.V. Südspessarthalle
07.01.  Neujahrsempfang Gemeinde Collenberg
 17:00 Uhr Südspessarthalle Collenberg
10.01.  Seniorennachmittag, 14:30 Uhr Kirche St. Stephanus Fechenbach
12.01.  Würfelbrettturnier TSV Collenberg 
 19:30 Uhr Sportheim Collenberg
13.01.  Dienstversammlung Freiwillige Feuerwehr Collenberg e.V.
 19:30 Uhr Feuerwehrgerätehaus Collenberg
20.01.  CCF Kartenvorverkauf Prunksitzung, 10:00 Uhr Südspessarthalle
20.01.  Winterwanderung Kolpingsfamilie Collenberg e. V. nach Freudenberg
 16:20 Uhr Treff Henncheplatz, 16:30 Uhr „Alte Kirche Reistenhausen“
26.01.  Generalversammlung FFW Kirschfurt 20:00 Uhr Feuerwehrhaus Kirschfurt

Veranstaltungen



Dorfprozelten
14.12. Seniorenstammtisch, 15.00 Uhr Gasthaus Fröhlichkeit
15.12. Weihnachtsfeier Schifferverein, 16.00 Uhr Gasthaus Stern
26.12. Christbaumverlosung, 19.30 Uhr – Sportheim
04.01. Wanderung zur Burg Wildenstein, 11.15 Uhr Bahnhof Dorfprozelten
05.01. Preisschafkopf, 20.00 Uhr – Sportheim
13.01. Generalversammlung Schifferverein, 10.00 Uhr Gasthaus Stern
15.01. Vereinsringsitzung, 19.00 Uhr Gasthaus Krone

Faulbach
17.12. Gesangverein „Liedertafel“ Faulbach; Weihnachtskonzert
26.12. Sportfreunde Breitenbrunn; Christbaumverlosung
29.12. Freiwillige Feuerwehr Faulbach; Lakefleischessen
06.01.  Freiwillige Feuerwehr Breitenbrunn; 
 Generalversammlung, Spessarthalle Breitenbrunn
07.01.  Freiwillige Feuerwehr Faulbach; 
 Generalversammlung, Feuerwehr-Gerätehaus Faulbach
09.01. Seniorenstammtisch „Gute Laune“; 15.00 Uhr Landgasthof 
 „Zur Alten Mühle“ Breitenbrunn
13.01. Kindergarten Faulbach; Christbaumsammelaktion

Stadtprozelten
13.12. Weihnachtsfeier im Pfarrheim, 15 Uhr, Katholischer Frauenbund
14.12. Stadtratssitzung im Bürgerhaus Neuenbuch, 19 Uhr, Stadtrat Stadtprozelten
16./17.12. Weihnacht im Steinbruch
18.12. Montagabend-Veranstaltung in der Bücherei, 18 Uhr
22.12. Glühweinfest an der Alten Schule in Neuenbuch, 18 Uhr, 
 Jugendgruppe + Kerbeverein
28.12. Wildschweingrillen im Feuerwehrhaus, 15 Uhr, 
 Freiwillige Feuerwehr Stadtprozelten
06.01. Jahrtag Schifferverein
13.01. Jahrtag u. Generalversammlung im Feuerwehrhaus, FFW Stadtprozelten
14.01. Neujahrsempfang in der Stadthalle
15.01. Montagabend-Veranstaltung in der Bücherei, 18 Uhr
20.01. Jahreshaupt- u. Dienstversammlung im Feuerwehrhaus, 19.30 Uhr, 
 FFW Neuenbuch
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Jetzt in Faulbach, Breitenbrunn, 
Stadtprozelten, Dorfprozelten, Collenberg, 
Krausenbach und Dammbach

Jetzt
Hausanschluss 

kostenlos
sichern!

Dürre Wiese 3 | 97837 Erlenbach 
Tel.: 09391 912870 | WhatsApp: 0171 3068700 | www.brand-tele.com

Inhaber Franz-Josef Brand
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Gottesdienstordnung vom 16.12.2023 bis 14.01.2024 

Sonntag 17.12. 3. ADVENT (Gaudete) Sammlung f. d. Martinsladen

Breitenbrunn 9:00 Messfeier
f. die Pfarreiengemeinschaft / 2. Seelenamt für Egon Herold /
1. Seelenamt f. Elisabeth Herold / f. Irmtraud, Erwin und Al-
fons Roth u. verst. Angeh. / f. Alois Roth, Monika u. Heinrich 
Haas u. verst. Angeh. / f. Heinrich u. Berta Grein, Karl Platz 
u. verst. Angeh. / f. Eleonore u. Karl Beer u. Eltern / f. Rudolf 
Leimeister, Schwiegereltern u.  verst. Angeh.

Faulbach 10:30 Messfeier m. Vorstellung der Erstkommunionkinder
Seelenamt f. Nelli Hartmann / 2. Seelenamt Verena Grein / 
Seelenamt f. Wilhelm Weber / f. Fam. Jeßberger u. Weber / f.
Winfried u. Marianne Fecher und Tochter Nicole / f. Loni u. 
Ludwig Weiner u. Angeh. / f. Wilhelm Hörnig u. Angeh.

Faulbach 13:45 Rosenkranz

Altenbuch 17:00 Bußgottesdienst (PR Reichert)

Faulbach 17:00 Adventskonzert in der Pfarrkirche

Dienstag 19.12.
Faulbach 18:00 Rosenkranz

Mittwoch 20.12.
Breitenbrunn 7:00 Rorate, anschl. Frühstück im Pfarrheim

Freitag 22.12.
Faulbach 18:00 Rosenkranz

Sonntag 24.12. 4. ADVENT 
Faulbach 10:30 Messfeier                                                                                 

f. die Pfarreiengemeinschaft / f. Fam. Brand, Stapf u. Zöller

Heiliger Abend     Kollekte: Adveniat

Faulbach 16:00 Wort-Gottes-Feier (Meyer/Zimmermann) mit Krippenspiel mit 
Fürbitte f. Elsa u. Willi Jeßberger

Breitenbrunn 17:00 Wort-Gottes-Feier (PR Reichert) mit Krippenspiel

  Pfarreiengemeinschaft Faulbachtal

  Altenbuch - Breitenbrunn - Faulbach

Kirchliche Nachrichten
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Altenbuch 22:00 Christmette
f. Pfr. Manfred Hauck / f. Ella u. Ludwig Ulrich, Maria u. Ed-
mund Hepp / f. Karin Leimeister, Josef u. Maria Brasch, Pe-
ter, Willi u. Elfriede Leimeister

Dienstag 26.12. HL. STEPHANUS
Faulbach 9:00 Messfeier mit Segnung des Johannisweins und Kinder-

segnung
f. Burkard Schwab, Willi u. Barbara Englert / f. Erika Heldt / f. 
lebende u. verstorbene Mitglieder des Schiffervereins

Altenbuch 10:30 Wort-Gottes-Feier (Fuchs) mit Kindersegnung m. Fürbitten 
f. Berthold Müller u. Enkel Normen, Marianne Kortus u. El-
tern, Paula u. Waldemar Jaromin Kinder u. Eltern, Fam. Mahr
und Gössl, Fam. Hedwig u. August Müller u. Eltern /  f. Her-
bert u. Roswitha Zwießler u. verst. Angeh. / f. Michael u. 
Anna Spatz

Breitenbrunn 10:30 Wort-Gottes-Feier (Hopf/Endres-Dicker) mit Kindersegnung

Freitag 29.12.
Faulbach 18:00 Rosenkranz

Sonntag 31.12. FEST DER HEILIGEN FAMILIE
Altenbuch 9:00 Wort-Gottes-Feier (Fuchs)

Breitenbrunn 10:30 Messfeier zum Jahresschluss                                             
3. Seelenamt für Egon Herold / 2. Seelenamt f. Elisabeth He-
rold / f. August und Elfriede Platz / f. Salome u. Fritz Bau-
mann u. verst. Angeh. / f. Cäcilia Hillebrand u. verst. Angeh. /
f. Erwin Geis, Eltern u. Schwiegereltern u. Schwester Rita / f. 
Erwin u. Rita Störmer / f. Hedwig u. Wilhelm Löber, Fam. Ull-
rich u. Angeh.

Faulbach 17:00 Andacht zum Jahresschluss (Meyer/Zimmermann)

Montag 01.01. HOCHFEST DER GOTTESMUTTER MARIA
Faulbach 10:30 Messfeier

f. die Familien Schramm u. Hepp

Freitag 05.01.
Faulbach 18:00 Rosenkranz

Altenbuch 18:30 Wort-Gottes-Feier am Vorabend (PR Reichert) mit Aussen-
dung der Sternsinger

Samstag 06.01. ERSCHEINUNG DES HERRN                 Kollekte: Afrikatag

- 2 -
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Breitenbrunn 8:30 Wort-Gottes-Feier (Hopf/Endres-Dicker) mit Aussendung der 
Sternsinger m. Fürbitte f. die leb. u. verst. Mitglieder der frei-
willigen Feuerwehr Breitenbrunn

Faulbach 9:00 Messfeier mit Aussendung der Sternsinger
f. die leb. u. verst. Mitglieder der "Liedertafel Faulbach" / f. Al-
bert u. Lothar Weber / f. Willi Weber / f. Eugen Hieser, Eltern 
u. Schwiegereltern / f. Arthur Fertig u. Angeh.

Sonntag 07.01. TAUFE DES HERRN
Faulbach 14:30 Taufe von Leonard Lieb

Dienstag 09.01.
Faulbach 18:00 Rosenkranz

Mittwoch 10.01.
Breitenbrunn 14:00 Andacht in der Kirche

Faulbach 17:00 Weggottesdienst zur Erstkommunionvorbereitung

Freitag 12.01.
Altenbuch 9:00 Krankenkommunion (Fuchs)

Faulbach 18:00 Rosenkranz

Samstag 13.01.
Altenbuch 18:30 Vorabendmesse m. Vorstellung der Erstkommunion-    

kinder aus Altenbuch
f. Johann Jungwirth best. v. VDK / f. Anna u. Alfons Lauden-
sack, Monika Aulbach u. Angeh. / zum JT f. Irmgard Hepp, 
Bruno Hepp u. Angeh. / f. Roland Ullrich, Bernhard u. Aman-
da Zwiesler u. verst. Angeh. / f. Karl u. Helene Hirsch u. An-
geh. / f. Theo Schreck u. Angeh. 

Sonntag 14.01. 2. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Faulbach 10:30 Messfeier                                                                                 

f. die Pfarreiengemeinschaft

Faulbach 13:45 Rosenkranz

Änderungen ab 2024

Durch die gemeinsame seelsorgerische Betreuung der beiden 
Pfarreiengemeinschaften St. Nikolaus und Faulbachtal werden wir in Anlehnung 
daran ab dem neuen Jahr eine gemeinsame Gottesdienstordnung an dieser 
Stelle veröffentlichen.
Sie sind herzlich eingeladen, die Angebote aller Gemeinden ortsübergreifend zu 
nutzen. Wir freuen uns auf eine gute Gemeinschaft.

- 3 -

Kirchliche Nachrichten
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Kirchgeld 2023     
Allen Einzahlern ein herzliches Dankeschön und Vergelt´s Gott! 

Bankverbindungen zur Überweisung des Kirchgeldes 
Altenbuch, St. Wolfgang                       IBAN: DE 37 7965 0000 0620 3951 03  
Breitenbrunn, St. Sebastian                  IBAN: DE 92 7965 0000 0620 3900 39 
Faulbach, Mariä Verkündigung             IBAN: DE 20 5086 3513 0008 9034 76 

Sternsinger Faulbach

Die Anzahl der Haushalte in Faulbach steigt, während es eher weniger Kinder 
und Jugendliche als Sternsinger und helfende Erwachsene in unserer Gemeinde 
gibt. Weil es uns wichtig ist, trotzdem so vielen wie möglich den Segen an die 
Häuser zu bringen, werden die Sternsinger in diesem Jahr am Samstag, den 6.1. 
und Sonntag, den 7.1. unterwegs sein. Wir hoffen auf weiterhin rege Teilnahme, 
da sonst im Jahr 2025 die Sternsingeraktion nur mit vorheriger Anmeldung 
möglich sein wird. 
Das nächste Treffen der Sternsinger findet am Mi., 03.01.2024 um 16 Uhr im 
Pfarrsaal statt. Wir freuen uns über weitere Helfer und Teilnehmer jeden Alters. 

Firmkurs 2024 - Einladung zum Infoabend
Alle Jugendliche des Jahrgangs 2009/2010 (8. Klasse), die 2024 in unserer 
Pfarreiengemeinschaft das Sakrament der Firmung empfangen möchten, sind 
herzlich eingeladen zum diesjährigen Firmkurs! Der Firmkurs startet mit dem 
Infoabend für die Firmlinge, Eltern und Paten aus Faulbach, Breitenbrunn und 
Altenbuch am Freitag, den 19.01. um 19.30 Uhr im Pfarrheim Faulbach. 
St

 Frohe Weihnachten und Gottes Segen für das Neue Jahr! 
Allen  ehrenamtlich  Tätigen  in  den  Kirchengemeinden  ein  herzliches
Vergelt`s Gott für den Dienst auch an den Feiertagen! 

Die Pfarrbüros sind geschlossen vom 27.12 - 29.12.23.
Bitte wenden Sie sich in  dringenden Fällen (Sterbefall  oder Krankensalbung)
direkt  an  Pfarrer  Winter:  09392/98  72  31.  Bitte  auf  den  Anrufbeantworter
sprechen!

neue Öffnungszeiten der Pfarrbüros: 

Faulbach: Montag 9 - 11 Uhr, Donnerstag 14 - 17 Uhr und Freitag  09 - 12 Uhr
e-Mail: pfarrei.faulbach@bistum-wuerzburg.de  Tel: 09392 / 939 73

Altenbuch: Dienstag von 15 - 18 Uhr                                                           
e-Mail: pfarrei.  altenbuch@  bistum-wuerzburg.de      Tel: 09392 / 939 90

Pfarrer Bernd Winter
Tel. 09392 / 70 63       Mail: bernd.winter@bistum-wuerzburg.de
Pastoralreferentin Marie-Bernadette Reichert
Tel. 09392 / 98 400 17 Mail: marie-bernadette.reichert@bistum-wuerzburg.de

- 4 -
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„Vertrauen Sie der Expertin! 
Ich mache den Sack für Sie zu, 
nicht nur zur Weihnachtszeit.“ 

 

Sandra Kaibel (Immobilienmaklerin IHK) 
Odenwaldring 64 
97896 Freudenberg  
Tel: 0173/8339322 
Email: sandra@kaibel-immobilien.com 
www.kaibel-immobilien.com 

Der SC Freudenberg 1920 e. V. sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen
neuen Betreiber (m/w/d) für die gut eingeführte Sportheim-Gaststä� e
im Mühlgrundweg 2, Freudenberg.
Gerne mit Konzept für den Betrieb des Biergartens in den Sommermonaten.

Unser Sportheim bietet dabei eine lukra� ve Verdienstmöglichkeit.  
Für Details und Absprachen wenden Sie sich bi� e direkt an Michael Lazarus 
(0171-5684899) oder Oliver Hösch (0176-16340335).

Neuer Sportheim-Wirt gesucht!
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Ein herzliches DANKEEin herzliches DANKE
für die liebe Anteilnahme

in Form von 
tröstenden Worten,

Gestecken, Blumen, Karten
und Zuwendungen

zum Tod
unseres geliebten

Papa
Opa Albin

Thomas • Joachim • Daniel
Albin Fuchs

1.9.1935-18.11.2023
Faulbach
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Pfarreiengemeinschaft St. Nikolaus Süd-Spessart 
Gottesdienstordnung von 16.12.2023 bis 07.01.2024

Dorfprozelten-Stadtprozelten-Neuenbuch-Fechenbach-Reistenhausen 

Samstag 16.12.
Stadtprozelten 18:00 Beichtgelegenheit
Stadtprozelten 18:30 Vorabendmesse f. Dietmar Fichtinger u. verst. Angeh. / 

f. Rosemarie Koller u. verst. Angeh. / f. Cäcilia u. Ludwig 
Birkholz / f. Josef Firmbach / f. die Mitglieder der Barbara-
Bruderschaft 

Sonntag 17.12. 3. ADVENTSSONNTAG (Gaudete)
Dorfprozelten 10:30 Messfeier für die Pfarreiengemeinschaft f. Karl-Heinz 

Barthel / f. Elfriede Huskitsch / f. Hugo u. Olga Brand u. 
Karl Kappes / f. Leb. u. Verst. des Schuljahrgangs 
1940/41 / f. Engelbert Hock. leb. u. verst. Angeh.

Fechenbach 10:30 Wort-Gottes-Feier
Fechenbach 14:30 Tauffeier Samuel Werner und Malea Oberle
Reistenhausen 18:30 Bußgottesdienst

Dienstag 19.12.
Stadtprozelten 18:30 Messfeier im Kerzenschein (Bitte bringen Sie eine 

Kerze mit.) f. Artur u. Elfriede Stöhr (Leg.) / f. Fam. Lipp 
u. Fertig u. alle Armen Seelen / f. Pater Cornelius Hörnig 
OSB
anschl. adventlicher Umtrunk im Hof des Pfarrheims - 
Bei schlechten Wetter im Pfarrsaal.

Donnerstag 21.12.
Fechenbach 18:00 Rosenkranz/Beichtgelegenheit
Fechenbach 18:30 Messfeier im Kerzenschein (Bitte Kerze mitbringen.) 

f. Hilde Motzel / f. Richard Schuhmann, verst. Eltern u. 
Schwiegereltern / f. Kilian u. Rosa Eckert, leb. u. verst An-
geh. / f. Maria u. Willy Schnellbach u. verst. Angeh. / 
f. Paula Münch, leb. u. verst. Angeh.

Freitag 22.12.
Dorfprozelten 18:30 Singen und besinnen 

Adventsliedersingen für alle auf der Orgelempore

Samstag 23.12.
Dorfprozelten 18:00 Beichtgelegenheit
Dorfprozelten 18:30 Vorabendmesse für die Pfarreiengemeinschaft 

f. Reinhard Hohmann, Kinder Dagmar u. Gerald / f. Reiner
u. Roswitha Glock, u. Ruth Schulten

Sonntag 24.12. 4. ADVENTSSONNTAG
Adveniat - Bitte Opferkästchen für Kindermissionswerk abgeben.

Fechenbach 15:30 Kinderkrippenfeier ohne Kommunionspendung

Heute Monatsopfer

Kirchliche Nachrichten
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Dorfprozelten 17:00 Weihnachtliche Familienmette (Bitte bringen Sie eine 
Kerze mit.) - musik. Gestaltung: Gniploker
f. Werner u. Rita Brand / f. Sigried u. Korbinian Brand, 
verst. Angeh. u. zur Danksagung
Im Anschluss laden die Ministranten zu einem kleinen
Umtrunk auf dem Kirchplatz ein!

Montag 25.12. HOCHFEST DER GEBURT DES HERRN - 
WEIHNACHTEN
Adveniat - Bitte Opferkästchen für Kindermissionswerk abgeben.

Stadtprozelten 9:00 Messfeier für die Pfarreiengemeinschaft f. Walter u. 
Thea Keller (Leg.) / f. Elisabeth Jeßberger u. Angeh. / 
f. Regina Grimm / f. Franz Müller / f. Pater Cornelius u. 
Pater Theophil, Eltern u. Geschwister / f. Irma u. Heinrich 
Baumann, Tochter Christa u. Angeh.

Reistenhausen 10:30 Messfeier f. Irmgard, Wilhelm u. Elmar Mahl u. Angeh. / 
f. Erich Brand, Berta u. Linus Schmitt

Dienstag 26.12. HL. STEPHANUS
Reistenhausen 9:00 Wort-Gottes-Feier zum Schifferjahrtag  mit Segnung 

des Johannisweines
Dorfprozelten 10:30 Wort-Gottes-Feier als Junger Gottesdienst (A.Keller)
Fechenbach 10:30 Messfeier für Pfarreiengemeinschaft zum Patrozinium

St. Stephanus mit Kindersegnung und Segnung des 
Johannisweines - musik. Gestaltung: Chor StimmArt 
f. Hannelore Motzel, Jahrtag / f. Leb. u. Verst. der Fam. 
Lücking und Müsch / f. Ida Zimlich, leb. u. verst. Angeh. / 
f. Auguste Fäth / f. Elisabeth Riedel / Seelenamt für Ro-
bert Ullrich / Seelenamt für Josef Stein / f. leb. u. verst. 
Mitglieder des Gesangvereins Fechenbach 1860 Chor-
StimmArt

Samstag 30.12.
Neuenbuch 18:30 Vorabendmesse f. Waltraud, Alois, Marliese, Ilona u. 

Gerd Greulich u. Angeh. / f. Wyodzimierz, Krystyna, Ma-
tylda Kneblewski, Andreas Kiezik, Angeh. u. Freunde aus 
Polen

Sonntag 31.12. FEST DER HEILIGEN FAMILIE
Dorfprozelten 17:00 Jahresschlussandacht 
Reistenhausen 17:00 Messfeier für die Pfarreiengemeinschaft zum Jahres-

schluss
Montag 01.01. HOCHFEST DER GOTTESMUTTER MARIA
Dorfprozelten 10:30 Messfeier für die Pfarreiengemeinschaft

Freitag 05.01.
Dorfprozelten 18:30 Vorabendmesse für die Pfarreiengemeinschaft mit 

Aussendung der Sternsinger
 f. Elfriede u. Ludwig Zöller / f. Engelbert Hock. leb. u. 

An den Ausgängen 
stehen Körbchen 
für die Spende an 
die Gniploker.
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verst. Angeh. / f. Irmgard Seus / f. Elisabeth Buck, geb. 
Hohmann / f. Alfred Cavallo, leb. u. verst. Angeh.

Samstag 06.01. ERSCHEINUNG DES HERRN
- Kollekte Afrikanische Mission/Afrikatag - Sternsingeraktion -

Neuenbuch 9:00 Wort-Gottes-Feier mit Aussendung der Sternsinger
Stadtprozelten 10:30 Wort-Gottes-Feier mit Aussendung der Sternsinger 

im Gedenken an die leb. u. verst. Mitglieder des Schiffer-
vereins Stadtprozelten, Werner Firmbach † Okt. 2023 / 
Erich Dietz, Eltern, Schwiegereltern, Ingrid Lattin, Thea 
Gehrmann u. verst. Angeh.

Fechenbach 10:30 Messfeier mit Aussendung der Collenberger Sternsin-
ger f. Luzia Bachmann, Jahrtag / f. Waltrud und Walde-
mar Müssig / f. Elisabeth u. Florian Moore

Sonntag 07.01. TAUFE DES HERRN
Reistenhausen 10:30 Messfeier für die Pfarreiengemeinschaft f. Josef Zöller, 

Linus u. Berta Schmitt / f. Verst. d. Fam. Freiburg
Miltenberg 18:30 Messfeier (Dekanatsmesse) - Pfarrkirche St. Jakobus d. Ä.

Firmkurs 2024 - Einladung zum Infoabend
Alle Jugendliche des Jahrgangs 2009/2010 (8. Klasse) und älter, die 2024 in un-
serer Pfarreiengemeinschaft das Sakrament der Firmung empfangen möchten, 
sind herzlich eingeladen zum diesjährigen Firmkurs! Der Firmkurs startet mit dem
Infoabend für die Firmlinge, Eltern und Paten aus Collenberg, Dorfprozelten, 
Stadtprozelten und Neuenbuch 
am Mittwoch, den 17.01. um 19.30 Uhr im Pfarrheim Dorfprozelten.

Änderungen ab 2024
Durch die gemeinsame seelsorgerische Betreuung der beiden Pfarreiengemein-
schaften St. Nikolaus und Faulbachtal werden wir in Anlehnung daran ab dem 
neuen Jahr eine gemeinsame Gottesdienstordnung an dieser Stelle veröffentli-
chen.
Sie sind herzlich eingeladen, die Angebote aller Gemeinden ortsübergreifend zu 
nutzen. Wir freuen uns auf eine gute Gemeinschaft.

Pfarreiengemeinschaft St. Nikolaus Süd-Spessart
...

Pfarrbüro Hauptstr. 99, 97904 Dorfprozelten
          Tel. 09392 7063     Fax 09392 987237
          Mail: pfarrei.dorfprozelten@bistum-wuerzburg.de
          Öffnungszeiten: Mo, Mi, Do 10-12 Uhr   Fr 15-17 Uhr  

          Di geschlossen
Das Pfarrbüro ist von 22.12.2023 bis einschl. 5.1.2024 geschlossen. Wir bitten
um Verständnis. Bitte wenden Sie sich in dringenden Fällen (Sterbefall oder Kran-
kensalbung) direkt an Herr Pfarrer Winter, Tel. 09392 987231. Bitte auf den Anruf-
beantworter sprechen!
.

Kirchliche Nachrichten



Pfarrer Bernd Winter
Tel. 09392 70 63       Mail: bernd.winter@bistum-wuerzburg.de
Pastoralreferentin Marie-Bernadette Reichert
Tel. 09392 98 400 17 Mail: marie-bernadette.reichert@bistum-wuerzburg.de
   uuu

(Messbestellungen in Neuenbuch: bei Frau Lorette Seubert, Tel. 09392 924120)
..

Homepage: https://www.pg-st-nikolaus-sued-spessart.de/

Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Hasloch 
 

Gottesdienste in der St. Johanniskirche: 
 

3. Advent 
17. Dezember 2023 
 

09:45 Uhr: Gottesdienst 

4. Advent / Heiligabend 
24. Dezember 2023 

16:00 Uhr: Familiengottesdienst 
22:00 Uhr: Christmette 

1. Weihnachtsfeiertag 
25. Dezember 2023 
 

11:00 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl 

Silvester 
31. Dezember 2023 

17:30 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl 

Neujahr 
1. Januar 2024 

17:00 Uhr: Gottesdienst 

Epiphanias 
6. Januar 2024 

09:45 Uhr: Gottesdienst 

1. Sonntag nach Epiphanias 
7. Januar 2024 

09:45 Uhr: Gottesdienst 

 
Pfarramt Hasloch, Spessartstraße 1, 97907 Hasloch, Telefon: 09342-5111 
 

nächster Redaktionsschluss:
Donnerstag, 04. Januar 2024, 18.00 Uhr

Erscheinungstermin: 11. Januar 2024

Bitte senden Sie Ihre Werbeanzeigen  
an HANSEN|WERBUNG (mail@hansenwerbung.de).

Privatanzeigen können Sie über unsere Homepage www.hansenwerbung.de aufgeben.

Textveröffentlichungen geben Sie bitte in unser Redaktionssystem ein.
Sie haben noch keinen Zugang zum Redaktionssystem?  

Schreiben Sie uns unter redaktionssystem@hansenwerbung.de.
Gerne beraten wir Sie unter Tel. 09371/4407.
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Herzlichen Dank
sagen wir allen, die sich in stiller Trauer 
mit uns verbunden fühlten,
mit uns Abschied nahmen und ihre
Anteilnahme auf vielfältige Weise
zum Ausdruck brachten.
Ein besonderer Dank an Herrn Pfarrer
Bernd Winter.

Lorette und Herbert mit Familie
Ingrid mit Familie
Heidi und � omas mit Familie
Roland und Eva mit Familie

Faulbach, im November 2023

geb. Klappenberger
* 15.03.1935
† 07.11.2023

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 
unserem geliebten Mann, Papa und Schwiegerpapa 
und Opa

Siegfried Jonas
* 24.10.1934        † 19.10.2023

Faulbach

In Liebe
Deine Marianne
Bernd mit Daniela und Michael, Dominic und Christiane
Jutta mit Marvin, Stella und Max 
Anette und Alexander
Klaus und Simone mit Louis 

Die Urnenbeisetzung findet am Montag, 08. Januar 2024
um 14.30 Uhr am Friedhof in Faulbach statt.

©
 H

W
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Erledigung der
Formalitäten

Drucksachen
Ausstellungsraum

Kundenparkplätze
Grabmachertätigkeit

Wir kommen auf
 Wunsch zu Ihnen

Tel. 09371
99856

pietät kempf

63897 Miltenberg - Eichenbühler Str. 19

Bestattungsinstitut
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Freitag, 15.12.2023 
Fdbg 10.00 Uhr Otto-Rauch-Stift: Eucharistiefeier    

Sonntag, 17.12.2023    3. Adventssonntag 
Fdbg 10.30 Uhr Eucharistiefeier mit Gedenken an die Verstorbenen des 14.12. bis 17.12.    

Mittwoch, 20.12.2023 
Fdbg 06.00 Uhr Frühschicht unter der Empore anschl. Frühstück im Bernhardsaal 

18.30 Uhr Eucharistiefeier mit Gedenken an die Verstorbenen des 18.12. bis 25.12.    

Samstag, 23.12.2023    ADVENIAT-Kollekte 
Fdbg 18.30 Uhr Eucharistiefeier zum 4. Adventssonntag für die ganze Seelsorgeeinheit    

Sonntag, 24.12.2023    4. Adventssonntag, Heilig Abend  
                     ADVENIAT-Kollekte 
Fdbg 15.00 Uhr Krippenfeier 

17.00 Uhr Christmette - Feier der Geburt des Herrn  
Eucharistiefeier - mitgestaltet vom Kirchenchor     

Montag, 25.12.2023     Weihnachten, Hochfest der Geburt des Herrn 
Fdbg 10.00 Uhr Otto-Rauch-Stift: Weihnachtsgottesdienst für die ganze Gemeinde, 

mitgestaltet von einer Bläsergruppe    

Dienstag, 26.12.2023    Zweiter Weihnachtstag   Hl. Stephanus, erster Märtyrer 
Fdbg 10.30 Uhr Eucharistiefeier zum Hochfest der Geburt des Herrn mit Jahrtag des 

Schiffer- und Fischervereins mitgestaltet vom Kirchenchor sowie mit 
Gedenken an die Verstorbenen des 26.12. bis 31.12.    

Sonntag, 31.12.2023    Fest der Heiligen Familie 
Fdbg 17.00 Uhr Jahresschlussgottesdienst  

mit Gedenken an die Verstorbenen des Jahres    

Samstag, 06.01.2024    Erscheinung des Herrn 
      Sternsinger-Aktion, Afrika-Kollekte für die Katechetenausbildung in Afrika 
Fdbg 10.30 Uhr Eucharistiefeier mit Aussendung der Sternsinger    

Mittwoch, 10.01.2024 
Fdbg 18.30 Uhr Eucharistiefeier mit Gedenken an die Verstorbenen des 01.01. bis 10.01. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  GOTTESDIENSTORDNUNG UND INFORMATIONEN  
  DER KATHOLISCHEN SEELSORGEEINHEIT FREUDENBERG           
  14. DEZEMBER 2023 BIS 11. JANUAR 2024 
   (Immer aktuell www.se-f.de und auf unserer APP) 
 

Kontaktdaten  
Pfarramt Freudenberg  Öffnungszeiten:  
E-Mail: pfarramt@se-f.de  Di 8.30 - 11.30, 15 – 18, Do + Fr 8.30 – 11.30 
Telefon: 09375-92090    
 

Seelsorgeteam 
Pater Artur Schreiber MSF 09375-920922 pater.artur@se-f.de 
Diakon Michael Schlör  09375-920921 michael.schloer@se-f.de 
Diakon Michael Baumann 09375-228 michael.baumann@se-f.de 
Vors. PGR René Rosche    rene.rosche@se-f.de 
 

 

Kirchliche Nachrichten
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Telefonverzeichnis
Ärztlicher Notdienst

 Notfalldienst 
 Fr ab 13 Uhr bis Mo 8 Uhr und 
 Mi 13 Uhr bis Do 8 Uhr .................................................. 116 117
 Feuerwehr und Rettungsdienst ..................................... 112 

Hotline Kinderarzttermine im Landkreis Miltenberg ... 09 21 / 78 77 65 55 024 

Zahnärztlicher Notdienst
Ab sofort finden Sie den aktuellen Notdienst auf der Homepage www.notdienst-zahn.de

Wegen dem langen Aktualitätszeitraum von 14 Tagen und dem häufigen Tausch
der Notdienste werden an dieser Stelle keine Rufnummern veröffentlicht.

Notdienst der Apotheke
 Notdienst-Hotline ............................................................0800 00 22 8 33 (Festnetz)

Kurzwahl 22 8 33 von jedem Handy (69 Cent/Min)
oder unter www.aponet.de

Wichtige Telefonnummern
 Notruf Polizei ................................................................. 110
 Polizei Miltenberg .......................................................... 0 93 71 / 9 45-0
 Landratsamt Miltenberg ................................................. 0 93 71 / 5 01-0

 Gemeinde Altenbuch ..................................................... 0 93 92 / 93 98-0
 Gemeinde Collenberg .................................................... 0 93 76 / 97 10-0
 Gemeinde Dorfprozelten ............................................... 0 93 92 / 97 62-0
 Gemeinde Faulbach ...................................................... 0 93 92 / 92 82-0
 Verwaltungsgemeinschaft Stadtprozelten ..................... 0 93 92 / 97 60-0
 Standesamt Südspessart .............................................. 0 93 92 / 97 60-20
 Kommunale Allianz Südspessart ................................... 09376 / 9710-22
 THW Miltenberg ............................................................. 0 93 71 / 97 25
 Stadtwerke Wertheim .................................................... 0 93 42 / 90 90
 Abwasserwerke Wertheim ............................................. 0 93 92 / 98 79 33
 Helios-Kliniken Erlenbach .............................................. 0 93 72 / 7 00-0
 Rotkreuzklinik Wertheim ................................................ 0 93 42 / 3 03-0
 Schule Collenberg ......................................................... 0 93 76 / 9 74 00 54
 Schule Dorfprozelten ..................................................... 0 93 92 / 9 89 96
 Schule Faulbach ............................................................ 0 93 92 / 9 33 51
 Pfarrgemeinde „St. Nikolaus-Südspessart“ ................... 0 93 92 / 70 63
 Pfarramt Altenbuch ........................................................ 0 93 92 / 9 39 90
 Pfarramt Faulbach ......................................................... 0 93 92 / 9 39 73
 Kuratie Breitenbrunn ...................................................... 0 93 92 / 9 33 05
 Pfarramt Freudenberg ................................................... 0 93 75 / 92 09-0
 Evangelisches Pfarramt Hasloch ................................... 0 93 42 / 51 11
 Störungsmeldung STROM ............................................ 09 41 / 28 00 33 66
 Störungsmeldung ERDGAS .......................................... 09 41 / 28 00 33 55
 Störungsmeldung DEUTSCHE TELEKOM ................... 0800 / 330 1000

Abfallentsorgung / Reklamation / Sperrmüll .................. 0800 0412 412



GEFÄSS- UND  
ENDOVASKULÄRE CHIRURGIE

Asklepios Klinik Langen, Röntgenstr. 20, 63225 Langen
www.asklepios.com/langen

Unsere Behandlungsschwerpunkte
n	 		Erkrankungen der Haupt- und Halsschlagader
n	 		Durchblutungsstörungen wie Schaufenster- 

krankheit & Diabetisches Fußsyndrom
n	 		Krampfadern & Chronisch Venöse Geschwüre
n	 		Shuntchirurgie

Innovative Verfahren
n	 		Kontrastmittelfreies Vorgehen  
n	 		Stoßwellentherapie
n	 		Minimal-invasive Behandlung bei Krampfadern

Indikationsambulanz  
Chefarzt Prof. Dr. Dr.  
med. K. Donas 
Terminvereinbarung unter:  
06103 / 912 61 46 3 
www.asklepios.com/langen/ 
experten/sprechstunden

KLINIK LANGEN

„ Gefäßerkrankungen  
können schwer- 
wiegende Folgen  
hervorrufen.  
Daher ist die früh- 
zeitige Behandlung  
unser Ziel.“
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Großheubach, Industriestr. 20, Tel.: 09371 9753-0 | Di.-Fr. 09:30-18:30, Sa. 09:30-16:00 
Erbach, Neckarstr. 19, Tel.: 06062 912005 | Di.-Fr. 09:30-18:30, Sa. 09:00-14:00 
Sprechen Sie uns gerne auf Wunschtermine außerhalb der Öffnungszeiten an. 
Terminvereinbarung: 09371 9753-0 oder www.brossler.de

Blog-Artikel Petra und Gerhard Broßler

WIR DANKEN IHNEN 
FÜR IHR VERTRAUEN 
Familie Broßler und Team wünschen Ihnen und Ihrer 
Familie eine besinnliche Weihnachtszeit und einen 
guten Start ins neue Jahr.

MONTEURE 

GESUCHT 

Wir freuen uns auf 

Ihre Bewerbung.

Gerne per Telefon

oder E-Mail.
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